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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 859/2003 DES RATES
vom 14. Mai 2003

zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung
(EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit

nicht bereits unter diese Bestimmungen fallen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 63 Nummer 4,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Auf seiner außerordentlichen Tagung in Tampere am
15. und 16. Oktober 1999 hat der Europäische Rat
erklärt, dass die Europäische Union eine gerechte
Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich im
Hoheitsgebiet ihrer Mitgliedstaaten rechtmäßig aufhalten,
sicherstellen, ihnen vergleichbare Rechte und Pflichten
wie Bürgern der Europäischen Union zuerkennen, die
Nichtdiskriminierung im wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Leben fördern und die Rechtsstellung dieser
Drittstaatsangehörigen derjenigen von Staatsangehörigen
der Mitgliedstaaten annähern muss.

(2) In seiner Entschließung vom 27. Oktober 1999 (3) hat
das Europäische Parlament eine rasche Umsetzung der
Zusagen hinsichtlich der gerechten Behandlung von
Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in den
Mitgliedstaaten aufhalten, und eine Definition ihres
Rechtsstatus mit einheitlichen Rechten, die den Rechten
der Bürger der Europäischen Union so weit wie möglich
angenähert werden sollten, gefordert.

(3) Ferner hat der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss — insbesondere in seiner Stellungnahme vom 26.
September 1991 zum Thema „Rechtlicher Status der
Wanderarbeitnehmer aus Drittländern“ (4) — dazu aufge-
rufen, die Gleichbehandlung im sozialen Bereich
zwischen Staatsangehörigen der Gemeinschaft und Dritt-
staatsangehörigen zu verwirklichen.

(4) Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische
Union sieht vor, dass die Union die Grundrechte wahrt,
wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeich-
neten Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind

und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüber-
lieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.

(5) Diese Verordnung beachtet die Grundrechte und die
Prinzipien, die insbesondere durch die Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union anerkannt sind, insbeson-
dere den Geist des Artikels 34 Absatz 2 der Charta.

(6) Die Förderung eines hohen Maßes an sozialem Schutz
und die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqua-
lität in den Mitgliedstaaten sind Ziele der Gemeinschaft.

(7) Im Hinblick auf die Bedingungen für den sozialen Schutz
von Drittstaatsangehörigen und insbesondere das für sie
geltende System der sozialen Sicherheit hat der Rat
„Beschäftigung und Sozialpolitik“ in seinen Schlussfolge-
rungen vom 3. Dezember 2001 die Auffassung
vertreten, dass durch die auf Drittstaatsangehörige
anwendbare Koordinierung diesen eine Reihe einheitli-
cher Rechte zugebilligt werden muss, die den Rechten
der Bürger der Europäischen Union so weit wie möglich
gleichen.

(8) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14.
Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen
Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige und
deren Familienmitglieder, die innerhalb der Gemeinschaft
zu- und abwandern (5), die die Grundlage für die Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit der verschie-
denen Mitgliedstaaten bildet, und die Verordnung (EWG)
Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (6)
gelten derzeit nur für bestimmte Drittstaatsangehörige.
Die Anzahl und Verschiedenartigkeit der Rechtsinstru-
mente, mit denen die Probleme der Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten, mit
denen Drittstaatsangehörige ebenso wie Staatsangehörige
der Gemeinschaft in der gleichen Lage konfrontiert sein
können, geregelt werden sollen, sind die Ursache für
verwickelte juristische und administrative Situationen.
Dadurch entstehen große Schwierigkeiten für die betrof-
fenen Personen, die Arbeitgeber und die für die soziale
Sicherheit zuständigen nationalen Einrichtungen.
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(9) Die Vorschriften für die Koordinierung der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr.
574/72 sollten daher künftig auf sich rechtmäßig in der
Gemeinschaft aufhaltende Drittstaatsangehörige, die
derzeit aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht unter
die Bestimmungen dieser Verordnungen fallen und die
die anderen durch diese Verordnung vorgesehenen
Bedingungen erfüllen, Anwendung finden. Diese Ausdeh-
nung der Bestimmungen ist im Hinblick auf die bevor-
stehende Erweiterung der Europäischen Union von
besonderer Bedeutung.

(10) Die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf diese
Personen berechtigt diese in keiner Weise, in einen
Mitgliedstaat einzureisen, sich dort aufzuhalten oder
ihren Wohnsitz zu nehmen bzw. dort eine Arbeit aufzu-
nehmen.

(11) Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 finden gemäß
der vorliegenden Verordnung nur Anwendung, wenn der
Betreffende bereits seinen rechtmäßigen Wohnsitz im
Gebiet eines Mitgliedstaats hat. Die Rechtmäßigkeit des
Wohnsitzes ist somit eine Voraussetzung für die Anwen-
dung der Bestimmungen.

(12) Die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 finden keine
Anwendung in Situationen, die mit keinem Element über
die Grenze eines einzigen Mitgliedstaats hinausweisen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Situation eines
Drittstaatsangehörigen ausschließlich Verbindungen zu
einem Drittstaat und einem einzigen Mitgliedstaat
aufweist.

(13) Die Beibehaltung des Leistungsanspruchs auf Leistungen
bei Arbeitslosigkeit gemäß Artikel 69 der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 setzt voraus, dass sich der Betref-
fende bei der Arbeitsverwaltung eines jeden Mitglied-
staats, in den er sich begibt, als Arbeitsloser meldet. Die
genannte Bestimmung kann daher nur dann auf einen
Drittstaatsangehörigen Anwendung finden, wenn er —
gegebenenfalls aufgrund seines Aufenthaltstitels — dazu
berechtigt ist, sich bei der Arbeitsverwaltung des
Mitgliedstaats, in den er sich begibt, als Arbeitsloser zu
melden und in dem Mitgliedstaat rechtmäßig eine
Beschäftigung auszuüben.

(14) Es sollten Übergangsvorschriften vorgesehen werden,
damit die von dieser Verordnung erfassten Personen
geschützt werden und ihnen durch ihr Inkrafttreten
keine Ansprüche verloren gehen.

(15) Zur Erreichung dieser Ziele ist es notwendig und ange-
messen, den Geltungsbereich der Vorschriften für die
Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen
Sicherheit durch ein verbindliches Gemeinschaftsrechts-
instrument, das unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, die
sich an der Annahme dieser Verordnung beteiligt haben,
anwendbar ist, auszudehnen.

(16) Die vorliegende Verordnung berührt nicht die Rechte
und Pflichten aus den mit Drittstaaten geschlossenen
internationalen Übereinkünften, bei denen die Gemein-
schaft Vertragspartei ist und in denen Leistungen der
sozialen Sicherheit vorgesehen sind.

(17) Da die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahme auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden können und daher wegen des Umfangs der
Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene erreicht
werden können, kann die Gemeinschaft gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5 des Vertrags entspre-
chende Maßnahmen ergreifen. Gemäß dem in jenem
Artikel aufgeführten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(18) Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäß
Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union
und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands mit Schreiben
vom 19. und 23. April 2002 mitgeteilt, dass sie sich an
der Annahme und Anwendung dieser Verordnung betei-
ligen möchten.

(19) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 des
dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks
nicht an der Annahme dieser Verordnung, die daher für
Dänemark nicht bindend und Dänemark gegenüber
nicht anwendbar ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Anhangs finden die
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die
ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits
unter diese Bestimmungen fallen, sowie auf ihre Familienange-
hörigen und ihre Hinterbliebenen Anwendung, wenn sie ihren
rechtmäßigen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben und ihre
Situation mit einem Element über die Grenzen eines Mitglied-
staats hinausweist.

Artikel 2

(1) Diese Verordnung begründet keinen Anspruch für den
Zeitraum vor dem 1. Juni 2003.

(2) Für die Feststellung der Ansprüche auf Leistungen nach
dieser Verordnung werden sämtliche Versicherungszeiten sowie
gegebenenfalls auch alle Beschäftigungszeiten, Zeiten einer
Selbstständigentätigkeit und Wohnzeiten berücksichtigt, die
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vor dem 1.
Juni 2003 zurückgelegt worden sind.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 wird ein Leistungsanspruch
nach dieser Verordnung auch für Ereignisse begründet, die vor
dem 1. Juni 2003 liegen.

(4) Leistungen jeder Art, die wegen der Staatsangehörigkeit
oder des Wohnorts einer Person nicht festgestellt worden sind
oder geruht haben, werden auf Antrag der betreffenden Person
ab dem 1. Juni 2003 festgestellt oder wiedergewährt, es sei
denn, dass früher festgestellte Ansprüche durch Kapitalabfin-
dung abgegolten worden sind.
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(5) Die Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem 1.
Juni 2003 festgestellt worden ist, können auf deren Antrag
unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieser Verordnung
neu festgestellt werden.

(6) Wird der Antrag nach Absatz 4 oder Absatz 5 innerhalb
von zwei Jahren nach dem 1. Juni 2003 gestellt, so werden die
Ansprüche aufgrund dieser Verordnung mit Wirkung von
diesem Zeitpunkt an erworben, ohne dass der betreffenden
Person Ausschluss- oder Verjährungsfristen nach dem Recht
eines Mitgliedstaats entgegengehalten werden können.

(7) Wird der Antrag nach Absatz 4 oder Absatz 5 erst nach
Ablauf der Frist nach Absatz 6 gestellt, so werden nicht ausge-
schlossene oder nicht verjährte Ansprüche vorbehaltlich
etwaiger günstigerer Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
vom Tag der Antragstellung an erworben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am ersten Tag des Monats nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 14. Mai 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
A.-A. TSOCHATZOPOULOS
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ANHANG

SONDERBESTIMMUNGEN IM SINNE VON ARTIKEL 1

I. DEUTSCHLAND

Im Bereich der Familienleistungen findet diese Verordnung nur auf Drittstaatsangehörige Anwendung, die einen im
deutschen Recht vorgesehenen Aufenthaltstitel, wie eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung,
besitzen.

II. ÖSTERREICH

Im Bereich der Familienleistungen findet diese Verordnung nur auf Drittstaatsangehörige Anwendung, die die Voraus-
setzungen des österreichischen Rechts für einen dauerhaften Anspruch auf Familienbeihilfen erfüllen.



VERORDNUNG (EG) Nr. 860/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Mai 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 19. Mai 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 88,9
096 49,6
999 69,3

0707 00 05 052 89,2
999 89,2

0709 90 70 052 72,7
999 72,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 41,2
204 40,6
220 39,9
388 62,8
600 55,7
624 58,9
999 49,8

0805 50 10 382 68,2
400 53,4
528 61,7
999 61,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 204 46,5
388 82,7
400 108,3
404 78,2
508 75,4
512 75,9
524 67,5
528 70,4
720 96,4
804 86,4
999 78,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 861/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Erteilung der in den fünf ersten Arbeitstagen des Monats Mai 2003 gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 638/2003 zur Einfuhr von Reis mit Ursprung in den AKP-Staaten und den ÜLG bean-

tragten Lizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2286/2002 des Rates
vom 10. Dezember 2002 über die Regelung für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und daraus hergestellte Waren mit Ursprung
in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifi-
schen Ozean (AKP) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1706/98 (1),

gestützt auf den Beschluss 2001/822/EG des Rates vom 27.
November 2001 über die Assoziation der überseeischen Länder
und Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 638/2003 der Kommis-
sion vom 9. April 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 2286/2002 des Rates und zum Beschluss
2001/822/EG des Rates hinsichtlich der Einfuhrregelung für
Reis mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen
Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) sowie in den
überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG) (3), insbesondere
auf Artikel 17 Absatz 2,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Eine Prüfung der Anträge hat ergeben, dass Einfuhrlizenzen für
die beantragten Mengen im Rahmen der Tranche für Mai 2003
nach Anwendung der entsprechenden Verringerungssätze zu
erteilen und die auf die nächste Tranche zu übertragenden
Mengen festzusetzen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für die in den fünf ersten Arbeitstagen des Monats Mai
2003 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 638/2003 gestellten und
der Kommission mitgeteilten Anträge werden Einfuhrlizenzen
unter Anwendung der im Anhang gegebenenfalls festgesetzten
Verringerungssätze für die beantragten Reismengen erteilt.

(2) Die auf die nächste Tranche zu übertragenden Mengen
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Mai 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

auf die für die Tranche des Monats Mai 2003 beantragten Mengen anwendbare Verringerungssätze und auf die
folgende Tranche zu übertragende Mengen

Ursprung/Erzeugnis

Verringerungssatz
Auf die Tranche des Monats September 2003

zu übertragende Menge
(in t)

Niederländische
Antillen und Aruba

Am wenigsten
entwickelte ÜLG

Niederländische
Antillen und Aruba

Am wenigsten
entwickelte ÜLG

ÜLG (Artikel 10)
— KN-Code 1006

57,5733 — (1) — 4 130,768

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.

Ursprung/Erzeugnis Verringerungssatz

Auf die Tranche des Monats
September 2003 zu über-

tragende Menge
(in t)

AKP (Artikel 3 Absatz 1)
— KN-Codes 1006 10 21 bis 1006 10 98, 1006 20 und

1006 30

89,3976 —

AKP (Artikel 5)
— KN-Code 1006 40 00

94,3450 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 862/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

über die Lieferung von Weißzucker im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1292/96 des Rates vom
27. Juni 1996 über die Nahrungsmittelhilfepolitik und -verwal-
tung sowie über spezifische Maßnahmen zur Erhöhung der
Ernährungssicherheit (1), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1726/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2),
insbesondere auf Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der vorgenannten Verordnung wurden die Liste der
Länder und Organisationen, denen eine Gemeinschafts-
hilfe gewährt werden kann, und die für die Beförderung
der Nahrungsmittellieferung über die fob-Stufe hinaus
geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.

(2) Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe bestimmten Begünstigten Weiß-
zucker zugeteilt.

(3) Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EG) Nr. 2519/97 der Kommission vom 16. Dezember
1997 über allgemeine Durchführungsbestimmungen für
die Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen
der Verordnung (EG) Nr. 1292/96 des Rates für die
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (3). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedin-
gungen zur Bestimmung der sich daraus ergebenden
Kosten genauer festgelegt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft wird
Weißzucker bereitgestellt zur Lieferung an die in dem Anhang
aufgeführten Begünstigten gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2519/97 zu den in dem Anhang aufgeführten Bedingungen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Bieter alle geltenden allge-
meinen und besonderen Bedingungen zur Kenntnis genommen
und akzeptiert hat. Andere in seinem Angebot enthaltene
Bedingungen oder Vorbehalte gelten als nicht geschrieben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

LOSE A; B

1. Maßnahme Nr.: 3/2003 (A); 4/2003 (B)

2. Begünstigter (2): Äthiopien

3. Vertreter des Begünstigten: Emergency Food Security Reserve, Addis Abeba, Contact: Ato Sirak Hailu, Tel. (251-
1) 51 71 62, Fax (251-1) 51 83 63

4. Bestimmungsland: Äthiopien

5. Bereitzustellendes Erzeugnis: Weichweizen

6. Gesamtmenge (netto) in Tonnen: 40 000

7. Anzahl der Lose: 2 (A: 15 000 Tonnen; B: 25 000 Tonnen)

8. Merkmale und Qualität des Erzeugnisses (3) (5): Siehe ABl. C 312 vom 31.10.2000, S. 1 [A.1]

9. Aufmachung (7): Siehe ABl. C 267 vom 13.9.1996, S. 1 (1.0 A 1.c, 2.c und B.3)

10. Kennzeichnung oder Markierung (6): Siehe ABl. C 114 vom 29.4.1991, S. 1 (II A 3)

— für die Kennzeichnung zu verwendende Sprache: Englisch
— zusätzliche Aufschriften: —

11. Art der Bereitstellung des Erzeugnisses: Gemeinschaftsmarkt

12. Vorgesehene Lieferstufe (8): frei Bestimmungsort

13. Alternative Lieferstufe: frei Verschiffungshafen — fob gestaut

14. a) Verschiffungshafen: —

b) Ladeanschrift: —

15. Löschhafen: —

16. Bestimmungsort: EFSR warehouse in Dire Dawa

— Transitlager oder Transithafen: Berbera
— Lieferung auf dem Landweg: —

17. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der vorgesehenen Lieferstufe (9):

— erste Frist: A: 17.8.2003; B: 18.8.-14.9.2003
— zweite Frist: A: 31.8.2003; B: 1.-28.9.2003

18. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der alternativen Lieferstufe:

— erste Frist: A: 16.-29.6.2003; B: 14.-20.7.2003
— zweite Frist: A: 1.-13.7.2003, B: 28.7.-3.8.2003

19. Frist für die Angebotsabgabe (um 12.00 Uhr Brüsseler Zeit):

— erste Frist: 3.6.2003
— zweite Frist: 17.6.2003

20. Höhe der Bietungsgarantie: 5 EUR/Tonne

21. Anschrift für die Einsendung der Angebote und der Bietungsgarantien (1): M. Vestergaard, Commission euro-
péenne; Bureau L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; Telex 25670 AGREC B ; Fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Erstattung bei der Ausfuhr (4): Die am 14.5.2003 gültige und durch die Verordnung (EG) Nr. 729/2003 der
Kommission (ABl. L 105 vom 26.4.2003, S. 9) festgesetzte Erstattung
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Vermerke:

(1) Zusätzliche Erklärungen: Torben Vestergaard (Tel. (32-2) 299 30 50; Fax (32-2) 296 20 05).

(2) Der Auftragnehmer tritt mit dem Begünstigten oder seinem Vertreter baldmöglichst zur Bestimmung der erforder-
lichen Versandbescheinigungen in Verbindung.

(3) Der Auftragnehmer übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende Bescheinigung, aus der
hervorgeht, dass die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betreffend die Kernstrahlung für die zu
liefernde Ware nicht überschritten worden sind. In der Bescheinigung über die radioaktive Belastung ist der Gehalt
an Cäsium 134 und 137 und an Jod 131 anzugeben.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 2298/2001 der Kommission (ABl. L 308 vom 27.11.2001, S. 16) betrifft die Ausfuhrerstat-
tungen. Das in Artikel 2 derselben Verordnung genannte Datum ist das unter Nummer 22 dieses Anhangs stehende
Datum.

(5) Der Auftragnehmer überreicht dem Empfänger oder seinem Vertreter bei der Lieferung folgendes Dokument:

— pflanzengesundheitliches Zeugnis.

(6) Die Aufschrift erhält, abweichend von ABl. C 114 vom 29.4.1991, Punkt II A 3 c) oder II B 3 c), folgende Fassung:
„Europäische Gemeinschaft“.

(7) Im Hinblick auf eine eventuelle Umfüllung muss der Zuschlagsempfänger 2 % leere Säcke derselben Qualität wie die
die Ware enthaltenden Säcke liefern. Diese Säcke müssen außer der Aufschrift auch ein großes „R“ tragen.

(8) Neben Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2519/97 gilt, dass keines der gecharterten Schiffe in den jüngs-
ten Ausgaben der gemäß dem „Paris Memorandum of Understanding and Port State Control“ (Richtlinie 95/21/EG
des Rates, ABl. L 157 vom 7.7.1995, S. 1) veröffentlichten vier Quartalsberichte angezeigt sein darf.

(9) Der Artikel 14 Absatz 14 letzter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 2519/97 ist anwendbar.

Damit die Kommission den Lieferauftrag vergeben kann, sind bestimmte Angaben zum Bieter unerlässlich (insbesondere das Konto,
auf das der Betrag gutgeschrieben werden soll). Diese Angaben sind in dem Muster enthalten, das von der Website

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm abgerufen werden kann.

Fehlen diese Angaben, so kann sich der ausgewählte Bieter nicht auf die Mitteilungsfrist gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung
(EG) Nr. 2519/97 berufen.

Die Bieter werden daher gebeten, ihrem Angebot das genannte Muster mit den verlangten Angaben beizufügen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 863/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1939/2001, (EG) Nr. 1940/2001 und (EG) Nr. 346/2003
über die Eröffnung von Dauerausschreibungen über den Wiederverkauf auf dem Binnenmarkt von
Reis aus Beständen der griechischen, der italienischen und der französischen Interventionsstelle

zur Verwendung in der Tierernährung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 8 Buch-
stabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 75/91 der Kommis-
sion (3) sind das Verfahren und die Bedingungen für die
Abgabe von Rohreis durch die Interventionsstellen fest-
gelegt worden.

(2) Die Ausschreibungen gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1939/2001 der Kommission (4), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 357/2003 (5), der Verordnung
(EG) Nr. 1940/2001 der Kommission (6), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 357/2003, und der
Verordnung (EG) Nr. 346/2003 der Kommission (7)
haben nicht zum vollständigen Absatz der zum Verkauf
angebotenen Mengen geführt. Daher müssen neue
Ausschreibungen eröffnet werden.

(3) Um die Rechte der Marktteilnehmer zu schützen, sind
die neuen Ausschreibungen erst zu eröffnen, nachdem
die vorhergehenden Ausschreibungen abgeschlossen
sind.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnungen (EG) Nr. 1939/2001 und (EG) Nr. 1940/
2001 werden wie folgt geändert:

In Artikel 5 Absatz 1 wird das Datum „17. Oktober 2001“
durch das Datum „4. Juni 2003“ ersetzt.

Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Angebotsfrist für die letzte Teilausschreibung
läuft am 30. Juli 2003, 12.00 Uhr (Brüsseler Zeit), aus.“

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 346/2003 wird wie folgt geändert:

In Artikel 5 Absatz 1 wird das Datum „5. März 2003“ durch
das Datum „4. Juni 2003“ ersetzt.

Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Angebotsfrist für die letzte Teilausschreibung
läuft am 30. Juli 2003, 12.00 Uhr (Brüsseler Zeit), aus.“

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab 22. Mai 2003.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 864/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Eröffnung einer Dauerausschreibung zur Ausfuhr von Roggen aus Beständen der deutschen
Interventionsstelle nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1630/2000 (4), wurden die Verfahren und Bedingungen
für die Abgabe des Getreides festgelegt, das sich im
Besitz der Interventionsstellen befindet.

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3002/92 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
770/96 (6), wurden gemeinsame Durchführungsbestim-
mungen für die Überwachung der Verwendung und der
Bestimmung von Erzeugnissen aus den Beständen der
Interventionsstellen festgelegt.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2441/2001 der Kommis-
sion (7), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 882/
2002 (8), und mit der Verordnung (EG) Nr. 1080/2002
der Kommission (9), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1851/2002 (10), wurde eine Dauerausschreibung zur
Ausfuhr von Roggen aus Beständen der deutschen Inter-
ventionsstelle nach Ländern der Zone VII bzw. nach
bestimmten Drittländern eröffnet. Aus Gründen der Klar-
heit und der Übersichtlichkeit sind die genannten
Verordnungen durch einen einzigen Rechtsakt zu
ersetzen.

(4) Angesichts der gegenwärtigen Marktlage ist es ange-
bracht, eine Dauerausschreibung zur Ausfuhr von
1 200 000 Tonnen Roggen aus Beständen der deutschen
Interventionsstelle nach bestimmten Drittländern zu
eröffnen.

(5) Außerdem sind besondere Durchführungsbestimmungen
zu erlassen, damit die betreffenden Maßnahmen
ordnungsgemäß durchgeführt und kontrolliert werden.
Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, eine Garantierege-
lung einzuführen, welche die Einhaltung der ange-
strebten Ziele gewährleistet, ohne dass sich für die
Ausführer übermäßige Belastungen ergeben. Es ist
deshalb von mehreren Bestimmungen, insbesondere der
Verordnung (EWG) Nr. 2131/93, abzuweichen.

(6) Verzögert sich die Übernahme des Roggens um mehr als
fünf Tage oder wird die Freigabe der zu stellenden
Sicherheiten aus Gründen verschoben, die der Interventi-
onsstelle zuzuschreiben sind, so muss der betreffende
Mitgliedstaat Entschädigungen zahlen.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen in der vorliegenden
Verordnung nimmt die deutsche Interventionsstelle unter den
in der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 festgelegten Bedin-
gungen eine Dauerausschreibung für die Ausfuhr von Roggen
aus ihren Beständen vor.

Artikel 2

(1) Die Ausschreibung betrifft eine Höchstmenge von
1 200 000 Tonnen Roggen. Diese Menge darf nach allen
Drittländern außer nach Albanien, Armenien, Aserbaidschan,
Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, den
Färöern, Georgien, Island, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norwegen, Polen, der Republik
Moldau, Rumänien, der Russischen Föderation, der Schweiz,
Serbien und Montenegro, der Slowakei, Slowenien, Tadschi-
kistan, der Tschechischen Republik, Turkmenistan, der Ukraine,
Ungarn und Usbekistan ausgeführt werden.

(2) Die in Absatz 1 genannte Menge Roggen wird in den in
Anhang I aufgeführten Regionen gelagert.

Artikel 3

(1) Bei den Ausfuhren im Rahmen dieser Verordnung
werden weder Ausfuhrerstattungen noch Ausfuhrabgaben noch
monatliche Zuschläge angewandt.

(2) Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93
wird nicht angewandt.

(3) Abweichend von Artikel 16 Unterabsatz 3 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2131/93 gilt für die Ausfuhr der Angebots-
preis ohne monatliche Zuschläge.
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Artikel 4

(1) Die Ausfuhrlizenzen gelten ab dem Zeitpunkt ihrer Ertei-
lung gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 bis
zum Ende des vierten darauf folgenden Monats.

(2) Den im Rahmen der Ausschreibung gemäß der vorlie-
genden Verordnung eingereichten Geboten dürfen keine
Ausfuhrlizenzanträge gemäß Artikel 49 der Verordnung (EG)
Nr. 1291/2000 der Kommission (1) beigefügt sein.

Artikel 5

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 läuft die Angebotsfrist der
ersten Teilausschreibung am 22. Mai 2003 um 9.00 Uhr (Brüs-
seler Zeit) ab.

(2) Angebote für die folgenden Teilausschreibungen können
jeweils bis Donnerstag, 9.00 Uhr (Brüsseler Zeit), eingereicht
werden.

(3) Die letzte Teilausschreibung läuft am 27. Mai 2004, 9.00
Uhr (Brüsseler Zeit), aus.

(4) Die Angebote sind bei der deutschen Interventionsstelle
einzureichen.

Artikel 6

(1) Die Interventionsstelle, der Lagerhalter und, falls er dies
wünscht, der Zuschlagsempfänger entnehmen einvernehmlich
nach Wahl des Zuschlagsempfängers entweder vor dem oder
zum Zeitpunkt der Auslagerung der zugeschlagenen Partie
mindestens eine Kontrollprobe je 500 Tonnen und analysieren
diese Proben. Die Interventionsstelle kann durch einen Beauf-
tragten vertreten sein, sofern es sich bei diesem nicht um den
Lagerhalter handelt.

Die Entnahme der Kontrollproben und ihre Analyse erfolgen
innerhalb von sieben Arbeitstagen nach dem Antrag des
Zuschlagsempfängers oder innerhalb von drei Arbeitstagen,
wenn die Probenahme bei Auslagerung erfolgt.

Im Widerspruchsfall werden die Analyseergebnisse der
Kommission mitgeteilt.

(2) Der Zuschlagsempfänger muss die Partie in unver-
ändertem Zustand annehmen, wenn das endgültige Ergebnis
der Probenanalyse eine Qualität zeigt,

a) die besser ist als die in der Ausschreibungsbekanntmachung
vorgesehene;

b) die bessere Merkmale als die für interventionsfähiges
Getreide erforderlichen Mindestmerkmale aufweist, aber die
in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgesehene
Qualität nicht erreicht, ohne jedoch folgende Grenzwerte zu
überschreiten:

— 1 kg/hl beim spezifischen Gewicht, ohne dass dies
niedriger ist als 68 kg/hl,

— einen Prozentpunkt beim Feuchtigkeitsgehalt,

— einen halben Prozentpunkt bei den Verunreinigungen
gemäß Buchstabe B Nummer 2 bzw. Nummer 4 des
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 824/2000 der
Kommission (2) und

— einen halben Prozentpunkt bei den Verunreinigungen
gemäß Buchstabe B Nummer 5 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 824/2000, wobei die zulässigen
Prozentsätze für schädliche Körner und Mutterkorn
unverändert bleiben.

Zeigt das endgültige Ergebnis der Probenanalyse eine Qualität,
die bessere Merkmale als die für interventionsfähiges Getreide
erforderlichen Mindestmerkmale aufweist, aber die in der
Ausschreibungsbekanntmachung vorgesehene Qualität nicht
erreicht und die in Unterabsatz 1 Buchstabe b) genannten
Grenzwerte überschreitet, so kann der Zuschlagsempfänger

— entweder die Partie in unverändertem Zustand annehmen

— oder die Übernahme dieser Partie ablehnen.

In dem in Unterabsatz 2 zweiter Gedankenstrich genannten Fall
wird der Zuschlagsempfänger erst dann von allen Pflichten
hinsichtlich der Partie, einschließlich Sicherheitsleistungen,
entbunden, wenn er die Kommission und die Interventionsstelle
unter Verwendung des Formulars gemäß Anhang II unverzüg-
lich davon in Kenntnis gesetzt hat.

Zeigt das endgültige Ergebnis der Probenanalyse eine Qualität,
die die für interventionsfähiges Getreide erforderlichen Mindest-
merkmale nicht aufweist, so darf der Zuschlagsempfänger die
betreffende Partie nicht übernehmen. Er wird erst dann von
allen Pflichten hinsichtlich der Partie, einschließlich Sicherheits-
leistungen, entbunden, wenn er die Kommission und die Inter-
ventionsstelle unter Verwendung des Formulars gemäß Anhang
II unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt hat. In den in Absatz
2 Unterabsatz 2 zweiter und dritter Gedankenstrich genannten
Fällen kann der Zuschlagsempfänger jedoch bei der Interventi-
onsstelle beantragen, ihm aus Interventionsbeständen ohne
zusätzliche Kosten eine andere Partie Roggen der vorgesehenen
Qualität zu liefern. In diesem Fall wird die Sicherheit nicht frei-
gegeben. Die betreffende Partie ist innerhalb von drei Tagen
nach dem Antrag des Zuschlagsempfängers zu ersetzen. Der
Zuschlagsempfänger setzt die Kommission unter Verwendung
des Formulars gemäß Anhang II unverzüglich davon in
Kenntnis.

(3) Hat der Zuschlagsempfänger nach wiederholten Ersatzlie-
ferungen innerhalb eines Monats nach Einreichung seines
ersten diesbezüglichen Antrags keine Ersatzpartie der vorgese-
henen Qualität erhalten, so wird er von allen seinen Pflichten
einschließlich Sicherheitsleistungen entbunden, wenn er die
Kommission und die Interventionsstelle unter Verwendung des
Formulars gemäß Anhang II unverzüglich davon in Kenntnis
gesetzt hat.

(4) Erfolgt die Auslagerung des Roggens, bevor die Analysee-
rgebnisse vorliegen, so trägt der Zuschlagsempfänger unbe-
schadet etwaiger Rechtsbehelfe, die ihm gegenüber dem Lage-
rhalter zustehen, alle Risiken nach der Abholung der Partie.

(5) Die Probenahme- und Analysekosten gemäß Absatz 1
gehen, für jeweils höchstens 500 Tonnen und mit Ausnahme
der Kosten, die beim Umlauf im Silo entstehen, zulasten des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft (EAGFL); ausgenommen sind Kosten gemäß Absatz 2
Unterabsatz 3, wenn es sich nach den endgültigen Analyseer-
gebnissen um eine nicht interventionsfähige Qualität handelt.
Der Zuschlagsempfänger trägt die Kosten des Umlaufs im Silo
und der von ihm gegebenenfalls beantragten zusätzlichen
Analysen.
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Artikel 7

Abweichend von Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 3002/
92 tragen die Dokumente über den Verkauf von Roggen im
Rahmen der vorliegenden Verordnung, insbesondere die
Ausfuhrlizenz, der Abholschein nach Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 3002/92, die Ausfuhran-
meldung und gegebenenfalls das Kontrollexemplar T5 einen der
nachstehenden Vermerke:

— Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni
gravamen, Reglamento (CE) no 864/2003

— Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift,
forordning (EF) nr. 864/2003

— Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstat-
tungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 864/
2003

— Σίκαλη παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου,
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 864/2003

— Intervention rye without application of refund or tax, Regu-
lation (EC) No 864/2003

— Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 864/2003

— Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 864/2003

— Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of
belasting, Verordening (EG) nr. 864/2003

— Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 864/2003

— Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vienti-
maksua, asetus (EY) N:o 864/2003

— Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 864/2003.

Artikel 8

(1) Die gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2131/93 gestellte Sicherheit wird freigegeben, sobald den
Zuschlagsempfängern die Ausfuhrlizenzen erteilt werden.

(2) Abweichend von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2131/93 wird die Verpflichtung zur Ausfuhr durch
eine Sicherheit gewährleistet, die der Differenz zwischen dem
am Tag des Zuschlags geltenden Interventionspreis und dem
Zuschlagspreis entspricht, aber nicht weniger als 70 EUR/t
beträgt. Die Hälfte dieses Betrags ist bei der Erteilung der
Ausfuhrlizenz, der Restbetrag vor der Übernahme des Getreides
zu hinterlegen.

(3) Abweichend von Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3002/92 muss der Teil der Sicherheit, der bei der
Erteilung der Ausfuhrlizenz hinterlegt wurde, innerhalb von 20
Arbeitstagen nach dem Tag freigegeben werden, an dem der
Zuschlagsempfänger nachweist, dass das übernommene
Getreide das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen hat.

(4) Abweichend von Artikel 17 Absatz 3 zweiter Gedanken-
strich der Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 muss der Restbetrag
der Sicherheit wird innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem
Tag freigegeben werden, an dem der Zuschlagsempfänger den
Nachweis gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 800/
1999 der Kommission (1) erbringt.

(5) Abgesehen von begründeten Sonderfällen, insbesondere
der Einleitung verwaltungsrechtlicher Ermittlungen, leistet der
Mitgliedstaat bei Überschreitung der in den Absätzen 1, 3 und
4 vorgesehenen Fristen für die Freigabe der Sicherheiten eine
Entschädigung von 0,015 EUR/10 t für jeden Verzugstag.

Diese Entschädigung wird vom EAGFL nicht erstattet.

Artikel 9

Die deutsche Interventionsstelle teilt der Kommission spätestens
zwei Stunden nach Ablauf der Einreichungsfrist die einge-
gangenen Angebote mit. Für diese Mitteilungen ist das
Formular in Anhang III zu verwenden.

Artikel 10

Die Verordnungen (EG) Nr. 2441/2001 und (EG) Nr. 1080/
2002 werden aufgehoben.

Artikel 11

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

(in Tonnen)

Lagerort Menge

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Mecklenburg-Vorpommern

549 191

Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland/Baden-Württemberg/Bayern

37 934

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/
Thüringen

612 746
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ANHANG II

Ablehnung und Austausch von Partien im Rahmen der Dauerausschreibung zur Ausfuhr von Roggen aus
Beständen der deutschen Interventionsstelle nach bestimmten Drittländern

(Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 864/2003)



ANHANG III

Dauerausschreibung zur Ausfuhr von Roggen aus Beständen der deutschen Interventionsstelle nach
bestimmten Drittländern

(Verordnung (EG) Nr 864/2003)
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VERORDNUNG (EG) Nr. 865/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Ergänzung des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 2400/96 (Cítricos Valencianos oder Cítrics
Valencians)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom
14. Juli 1992 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 692/
2003 (2), insbesondere auf Artikel 6 Absätze 3 und 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Spanien hat bei der Kommission gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 die Eintragung der
Bezeichnung „Cítricos Valencianos“ oder „Cítrics Valen-
cians“ als geschützte geografische Angabe beantragt.

(2) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der genannten Verordnung
wurde festgestellt, dass dieser Antrag der Verordnung
entspricht und insbesondere alle dort in Artikel 4 vorge-
sehenen Angaben enthält.

(3) Nach Veröffentlichung der im Anhang der vorliegenden
Verordnung aufgeführten Bezeichnung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften (3) wurde gegen diese bei der
Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 7 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2081/92 eingelegt.

(4) Diese Bezeichnung sollte deshalb in das „Verzeichnis der
geschützten Ursprungsbezeichnungen und der
geschützten geografischen Angaben“ eingetragen und in
der Gemeinschaft als geografische Angabe geschützt
werden.

(5) Der Anhang dieser Verordnung ergänzt den Anhang der
Verordnung (EG) Nr. 2400/96 der Kommission (4),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 617/
2003 (5) —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2400/96 wird um die im
Anhang der vorliegenden Verordnung genannte Bezeichnung
ergänzt. Diese Bezeichnung wird außerdem in das „Verzeichnis
der geschützten Ursprungsangaben und der geschützten
geografischen Angaben“ als geschützte geografische Angabe
(g.g.A.) gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
2081/92 eingetragen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

UNTER ANHANG I FALLENDE ERZEUGNISSE, DIE FÜR DIE MENSCHLICHE ERNÄHRUNG BESTIMMT SIND

Obst, Gemüse und Getreide

SPANIEN

Cítricos Valencianos oder Cítrics Valencians (g.g.A).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 866/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur achtzehnten Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung
bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen,
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen, und zur

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über
die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen,
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den
Taliban in Verbindung stehen, und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der Ausfuhr
bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan,
über die Ausweitung des Flugverbots und des Einfrierens von
Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von
Afghanistan (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
742/2003 (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 erster
Gedankenstrich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verord-
nung eingefroren werden.

(2) Der Sanktionsausschuss beschloss am 10. April 2003,
die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen,
deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen eingefroren
werden sollen, zu ändern, und am 25. April 2003
beschloss der Sanktionsausschuss, technische Korrek-
turen an der Liste vorzunehmen; Anhang I ist somit
entsprechend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird entspre-
chend dem Anhang dieser Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Christopher PATTEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert:

1. Der Eintrag „Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Schweden, geboren am 20. November 1974“ unter
„Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Schweden; Geburtsdatum: 20. November
1974; Geburtsort: Garbaharey, Somalia; Staatsangehörigkeit: schwedisch; Pass Nr.: schwedischer Pass Nr. 1041635;
Nationale Kennziffer: 741120-1093“.

2. Der Eintrag „AL-KADR, Ahmad Said (alias AL-KANADI, Abu Abd A1-Rahman); Geburtsdatum: 1. März 1948;
Geburtsort: Kairo, Ägypten. Vermutlich ägyptischer und kanadischer Staatsangehöriger“ unter „Natürliche Personen“
erhält folgende Fassung:

„Ahmad Sa'id AL-KADR; Geburtsdatum: 1. März 1948; Geburtsort: Kairo, Ägypten; Staatsangehörigkeit: kanadisch,
vermutlich auch ägyptischer Staatsangehöriger“.

3. Der Eintrag „AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (auch bekannt als AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); geboren am
12. November 1974 in Tunesien; Adresse: Via A. Masina Nr. 7, Mailand, Italien; Steuernummer: DAOMMD74-
T1AOUADI“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina Nr. 7,
Mailand, Italien, b) Via Dopini Nr. 3, Gallarati, Italien; Geburtsdatum: 12. November 1974, Geburtsort: Tunis,
Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch; Pass Nr. L 191609, ausgestellt am 28. Februar 1996; Nationale Kennziffer:
04643632, ausgestellt am 18. Juni 1999; Steuernummer: DAOMMD74T11Z352Z. Weitere Angaben: Name der
Mutter lautet Bent Ahmed Ourida“.

4. Der Eintrag „ESSID, Sami Ben Khemais; geboren am 10. Februar 1968 in Tunesien; Adresse: Via Dubini Nr. 3, Galla-
rate (VA), Italien; Steuernummer: SSDSBN68B10Z352F“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini Nr. 3, Gallarate (VA), Italien;
Geburtsdatum: 10. Februar 1968; Geburtsort: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch; Pass
Nr.: K/929139, ausgestellt am 14. Februar 1995; Nationale Kennziffer: 00319547, ausgestellt am 8. Dezember
1994; Steuernummer: SSDSBN68B10Z352F; weitere Angaben: Name der Mutter lautet Saidani Beya“.

5. Der Eintrag „BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (auch bekannt als AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; auch bekannt
als AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; auch bekannt als AIADI, Ben Muhammad; auch bekannt als AIADY, Ben
Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Deutschland; 129 Park Road, London NW8, England;
28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgien; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Österreich; Tunesien; geboren am
21.1.1963, Safais (Sfax), Tunesien“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben
Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed,
Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Deutschland b) 129 Park Road,
NW8, London, England c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgien d) Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Österreich;
Geburtsdatum: 21. März 1963; Geburtsort: Sfax, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch, bosnisch, österreichisch;
Pass Nr.: E 423362, ausgestellt in Islamabad am 15. Mai 1988; Nationale Kennziffer: 1292931; weitere Angaben:
Name der Mutter lautet Medina Abid; er hält sich derzeit in Irland auf“.

6. Der Eintrag „BOUCHOUCHA, Mokhtar (auch bekannt als BUSHUSHA, Mokhtar); geboren am 13. Oktober 1969 in
Tunesien; Adresse: Via Milano Nr. 38, Spinadesco (CR), Italien; Steuernummer: BCHMHT69R13Z352T“ unter
„Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano Nr. 38, Spinadesco
(CR), Italien; Geburtsdatum: 13. Oktober 1969; Geburtsort: Tunis, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch; Pass Nr.:
K/754050, ausgestellt am 26. Mai 1999; Nationale Kennziffer: 04756904, ausgestellt am 14. September 1987; Steu-
ernummer: BCHMHT69R13Z352T; weitere Angaben: Name der Mutter lautet Bannour Hedia“.

7. Der Eintrag „CHARAABI, Tarek (auch bekannt als SHARAABI, Tarek); geboren am 31. März 1970 in Tunesien;
Adresse: Viale Bligny Nr. 42, Mailand, Italien; Steuernummer: CHRTRK70C31Z352U“ unter „Natürliche Personen“
erhält folgende Fassung:

„Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny Nr. 42, Mailand,
Italien; Geburtsdatum: 31. März 1970; Geburtsort: Tunis, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch; Pass Nr.: L
579603, ausgestellt in Mailand am 19. November 1997; Nationale Kennziffer: 007-99090; Steuernummer:
CHRTRK70C31Z352U; weitere Angaben: Name der Mutter lautet Charaabi Hedia“.
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8. Der Eintrag „DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Deutschland; geboren am 4.8.1958,
Aleppo, Syrien; Pass Nr. 1310636262 (Deutschland)“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Mamoun DARKAZANLI (alias a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, 22085
Hamburg, Deutschland; Geburtsdatum: 4. August 1958; Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehörigkeit: syrisch
und deutsch; Pass Nr.: 1310636262 (Deutschland), gültig bis zum 29. Oktober 2005; Nationale Kennziffer:
deutscher Personalausweis Nr. 1312072688, gültig bis zum 20. August 2011“.

9. Der Eintrag „HIJAZI, Riad (auch bekannt als HIJAZI, Raed M.; auch bekannt als AL-HAWEN, Abu-Ahmad; auch
bekannt als ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); auch bekannt als AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American);
auch bekannt als AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordanien; geboren 1968, Kalifornien, USA; Sozialversicherungs-
nummer: 548-91-5411“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-
Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Der Marokkaner) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Der Amerikaner);
Geburtsdatum: 30. Dezember 1968; Geburtsort: Kalifornien, USA; Staatsangehörigkeit: jordanisch; Nationale Kenn-
ziffer: Sozialversicherungsnummer 548-91-5411; Nationale Kennnummer 9681029476; Weitere Angaben: stammt
aus Ramlah; Wohnsitz in Jordanien — al-Shumaysani (Sheisani) (Raum Amman), hinter dem Gewerkschaftsge-
bäude“.

10. Der Eintrag „Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Geburtsdatum 16. Juni 1938;
Geburtsort: Damaskus, Syrien; Staatsangehöriger der Schweiz und Tunesiens“ unter „Natürliche Personen“ erhält
folgende Fassung:

„Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien; Geburtsdatum: 16. Juni 1938; Geburtsort:
Damaskus, Syrien; Staatsangehörigkeit: schweizerisch“.

11. Der Eintrag „Huber, Albert Friedrich Armand (auch bekannt als Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Schweiz, Geburts-
datum 1927“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Schweiz; Geburts-
datum 1927; Staatsangehörigkeit: schweizerisch“.

12. Der Eintrag „Abu Zubaydah (auch bekannt als: Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad
Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); geboren am 12.3.1971 in Riyadh, Saudi-Arabien“ unter „Natür-
liche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); Geburtsdatum: 12. März 1971;
Geburtsort: Riad, Saudi- Arabien. Staatsangehörigkeit: vermutlich saudischer und palästinensischer Staatsange-
höriger; Pass Nr.: Inhaber eines ägyptischen Passes mit der Nr. 484824, ausgestellt am 18. Januar 1984 von der
ägyptischen Botschaft in Riad; weitere Angaben: eng verbündet mit Osama bin Laden und ‚Terroristen-Schleuser‘“.

13. Der Eintrag „NASREDDIN, Ahmed Idris (auch bekannt als NASREDDIN, Ahmad I.; auch bekannt als NASREDDIN,
Hadj Ahmed; auch bekannt als NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Mailand, Italien; 1 via
delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz; Piazzale Biancamano, Mailand, Italien; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko;
geboren am 22. November 1929 in Adi Ugri, Äthiopien; italienische Steuernummer: NSRDRS29S22Z315Y“ unter
„Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Nasreddin Ahmed IDRIS (alias a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d)
Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Mailand, Italien, b) Piazzale Biancamano, Mailand, Italien, c)
Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) Nr. 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokko; Geburtsdatum: 22.
November 1929; Geburtsort: Adi Ugri, Äthiopien (jetzt Eritrea); Staatsangehörigkeit: italienisch; Nationale Kenn-
ziffer: italienischer Personalausweis Nr. AG 2028062 (gültig bis zum 7. September 2005); ausländisches Ausweisdo-
kument: K 5249; italienische Steuernummer: NSRDRS29S22Z315Y; weitere Angaben: Herr Nasreddin hat 1994
seinen Wohnsitz 1, via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz aufgegeben und ist nach Marokko verzogen“.

14. Der Eintrag „Mansour, Mohamed (auch bekannt als Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Küssnacht,
Schweiz; Zürich, Schweiz; Geburtsdatum 1928, Geburtsort Ägypten oder Vereinigte Arabische Emirate“ unter
„Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH (Zürich),
Schweiz; Geburtsdatum: 30. August 1928; Geburtsort: a) Ägypten b) Vereinigte Arabische Emirate; Staatsangehörig-
keit: schweizerisch“.

15. Der Eintrag „Nada, Youssef (auch bekannt als Nada, Youssef M.) (auch bekannt als Nada, Youssef Mustafa), Via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Via Riasc 4,
CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz; Geburtsdatum 17. Mai 1931 oder 17. Mai 1937; Geburtsort: Alexandria,
Ägypten; tunesischer Staatsangehöriger“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Nada Youssef MUSTAFA (alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia,
Italien b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italien c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I,
Italien; Geburtsdatum: a) 17. Mai 1931 b) 17. Mai 1937; Geburtsort: Alexandria, Ägypten; Nationale Kennziffer:
italienischer Personalausweis Nr. AE 1111288 (gültig bis zum 21/03/2005)“.
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16. Der Eintrag „Abdul Rahman Yasin (auch bekannt als TAHA, Abdul Rahman S.; auch bekannt als TAHER, Abdul
Rahman S.; auch bekannt als YASIN, Abdul Rahman Said.; auch bekannt als YASIN, Aboud); geboren am
10.4.1960, Bloomington, Indiana USA; Sozialversicherungsnummer 156-92-9858 (USA); Pass Nr. 27082171 (USA
(ausgestellt am 21.6.1992 in Amman, Jordanien)) oder Pass Nr. M0887925 (Irak); Staatsangehöriger der USA“ unter
„Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d)
Yasin, Aboud); Geburtsdatum: 10. April 1960; Geburtsort: Bloomington, Indiana, USA.; Staatsangehörigkeit: ameri-
kanisch; Pass Nr.: a) 27082171 (USA (ausgestellt am 21. Juni 1992 in Amman, Jordanien)) b) MO887925 (Irak);
Nationale Kennziffer: Sozialversicherungsnummer 156-92-9858 (USA.); weitere Angaben: Abdul Rahman Yasin hält
sich im Irak auf“.

17. Der Eintrag „Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Schweiz“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

„Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH, Schweiz; Geburtsdatum: 7. Mai 1933“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 867/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für den Verkauf im Rahmen der dritten
Ausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 596/2003

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2345/2001 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 28
Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2003 der Kommis-
sion (3) sind bestimmte Mengen Rindfleisch ausge-
schrieben worden.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 der
Kommission vom 4. Oktober 1979 über Durchführungs-
bestimmungen betreffend den Absatz des von den Inter-
ventionsstellen gekauften Rindfleisches und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 216/69 (4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2417/95 (5),

müssen die Mindestverkaufspreise für das ausgeschrie-
bene Fleisch aufgrund der eingegangenen Angebote fest-
gesetzt werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für die dritte
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 596/2003,
deren Frist für die Einreichung der Angebote am 12. Mai 2003
abgelaufen ist, werden im Anhang zu dieser Verordnung festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Mai 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro Productos Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada

Medlemsstat Produkter Mindstepriser
i EUR/t

Mitgliedstaat Erzeugnisse Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne

Κράτος µέλος Προϊόντα Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο

Member State Products Minimum prices
Expressed in EUR per tonne

État membre Produits Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne

Stato membro Prodotti Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata

Lidstaat Producten Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton

Estado-Membro Produtos Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada

Jäsenvaltio Tuotteet Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna

Medlemsstat Produkter Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha —
Kött med ben

DANMARK — Forfjerdinger —

DEUTSCHLAND — Hinterviertel —

— Vorderviertel 750

ESPAÑA — Cuartos traseros 1 350

— Cuartos delanteros 750

FRANCE — Quartiers arrière —

— Quartiers avant 701

ITALIA — Quarti anteriori 701

ÖSTERREICH — Vorderviertel —

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Bonelss beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött

DEUTSCHLAND — Hinterhesse (INT 11) —

— Kugel (INT 12) —

— Oberschale (INT 13) —

— Unterschale (INT 14) —

— Hüfte (INT 16) 2 500

— Roastbeef (INT 17) 4 510

— Lappen (INT 18) —

— Hochrippe (INT 19) —

— Vorderviertel (INT 24) —

ESPAÑA — Lomo de intervención (INT 17) —

— Paleta de intervención (INT 22) —

— Pecho de intervención (INT 23) —

— Cuarto delantero de intervención (INT 24) —
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FRANCE — Tranche grasse d'intervention (INT 12) —

— Tranche d'intervention (INT 13) —

— Semelle d'intervention (INT 14) 2 321

— Rumsteck d'intervention (INT 16) —

— Faux-filet d'intervention (INT 17) —

— Flanchet d'intervention (INT 18) —

— Épaule d'intervention (INT 22) —

— Poitrine d'intervention (INT 23) —

— Avant d'intervention (INT 24) —

IRELAND — Intervention shoulder (INT 22) —

— Intervention forequarter (INT 24) —

ITALIA — Girello d'intervento (INT 14) —

— Filetto d'intervento (INT 15) —

— Scamone (INT 16) —

— Roastbeef d'intervento (INT 17) —

NEDERLAND — Interventieschouder (INT 22) —

— Interventieborst (INT 23) —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 868/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für den Verkauf im Rahmen der dritten
Ausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 604/2003

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2345/2001 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 28
Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 604/2003 der Kommis-
sion (3) sind bestimmte Mengen Rindfleisch ausge-
schrieben worden.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 der
Kommission vom 4. Oktober 1979 über Durchführungs-
bestimmungen betreffend den Absatz des von den Inter-
ventionsstellen gekauften Rindfleisches und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 216/69 (4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2417/95 (5),

müssen die Mindestverkaufspreise für das ausgeschrie-
bene Fleisch aufgrund der eingegangenen Angebote fest-
gesetzt werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für die dritte
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 604/2003,
deren Frist für die Einreichung der Angebote am 13. Mai 2003
abgelaufen ist, werden im Anhang zu dieser Verordnung festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Mai 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro Productos Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada

Medlemsstat Produkter Mindstepriser
i EUR/t

Mitgliedstaat Erzeugnisse Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne

Κράτος µέλος Προϊόντα
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες

σε ευρώ ανά τόνο

Member State Products Minimum prices
Expressed in EUR per tonne

État membre Produits Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne

Stato membro Prodotti Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata

Lidstaat Producten Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton

Estado-Membro Produtos Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada

Jäsenvaltio Tuotteet Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna

Medlemsstat Produkter Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha —
Kött med ben

DEUTSCHLAND — Vorderviertel 601

FRANCE — Quartiers avant —

ESPAÑA — Cuartos delanteros —

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött

FRANCE — Flanchet d'intervention (INT 18) —

— Épaule d'intervention (INT 22) —

— Avant d'intervention (INT 24) —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 869/2003 DER KOMMISSION
vom 19. Mai 2003

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1513/2001 (2), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Welt-
marktpreisen, so kann der Unterschied zwischen diesen
Preisen nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr von Olivenöl nach
dritten Ländern gedeckt werden.

(2) Die Festsetzung und die Gewährung der Erstattung bei
der Ausfuhr von Olivenöl sind in der Verordnung (EWG)
Nr. 616/72 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2962/77 (4), geregelt worden.

(3) Nach Artikel 3 dritter Unterabsatz der Verordnung Nr.
136/66/EWG muss die Erstattung für die gesamte
Gemeinschaft gleich sein.

(4) Nach Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung Nr. 136/66/
EWG ist die Erstattung für Olivenöl unter Berücksichti-
gung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Olivenölpreise und der davon verfügbaren Mengen auf
dem Gemeinschaftsmarkt sowie der Weltmarktpreise für
Olivenöl festzusetzen. Lässt es jedoch die auf dem Welt-
markt bestehende Lage nicht zu, die günstigsten Notie-
rungen für Olivenöl zu bestimmen, so können der auf
diesem Markt für die wichtigsten konkurrierenden
pflanzlichen Öle erzielte Preis und der in einem reprä-
sentativen Zeitraum zwischen diesem Preis und dem für
Olivenöl festgestellte Unterschied berücksichtigt werden.
Die Erstattung darf nicht höher sein als der Betrag, der
dem Unterschied zwischen den in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt erzielten Preisen, gegebenenfalls um
die Kosten für das Verbringen des Erzeugnisses auf den
Weltmarkt berichtigt, entspricht.

(5) Nach Artikel 3 Absatz 3 dritter Unterabsatz Buchstabe
b) der Verordnung Nr. 136/66/EWG kann beschlossen
werden, dass die Erstattung durch Ausschreibung festge-
setzt wird. Die Ausschreibung erstreckt sich auf den
Betrag der Erstattung und kann auf bestimmte Bestim-
mungsländer, Mengen, Qualitäten und Aufmachungen
beschränkt werden.

(6) Nach Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz der Verord-
nung Nr. 136/66/EWG kann die Erstattung für Olivenöl
je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet in unter-
schiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die Welt-
marktlage oder die besonderen Erfordernisse bestimmter
Märkte dies notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; soweit erforderlich, kann die Erstattung
zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktlage bei Olivenöl, insbesondere auf den Olivenöl-
preis in der Gemeinschaft sowie auf den Märkten der
Drittländer, sind die Erstattungen in der im Anhang
aufgeführten Höhe festzusetzen.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stel-
lung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c) der Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten
Erzeugnisse werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Mai 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 19. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 19. Mai 2003 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

1509 10 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 10 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 1779/2002 der Kommission
(ABl. L 269 vom 5.10.2002, S. 6) festgelegt.
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RICHTLINIE 2003/39/EG DER KOMMISSION
vom 15. Mai 2003

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Propineb
und Propyzamid

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/31/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbe-
stimmungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2266/2000 (4), wurde eine Liste von Wirkstoffen in
Pflanzenschutzmitteln aufgestellt, die im Hinblick auf
ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG bewertet werden sollen. Diese Liste enthält
Propineb und Propyzamid.

(2) Die Auswirkungen dieser Wirkstoffe auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 für
eine Reihe von durch die Antragsteller vorgeschlagenen
Anwendungen geprüft. Mit der Verordnung (EG) Nr.
933/94 der Kommission (5) vom 27. April 1994 über
die Festsetzung der Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln
und die Bestimmung der Bericht erstattenden Mitglied-
staaten zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr.
3600/92, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2230/95 (6), wurden folgende Mitgliedstaaten zu
Berichterstattern ernannt und haben der Kommission
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 ihre jeweiligen Bewertungsberichte
mit Empfehlungen übermittelt: Propineb: Bericht erstat-
tender Mitgliedstaat Italien, alle relevanten Informationen
wurden am 17. Juli 1996 übermittelt; Propyzamid:
Bericht erstattender Mitgliedstaat Schweden, alle rele-
vanten Informationen wurden am 19. Mai 1998 über-
mittelt.

(3) Diese Bewertungsberichte wurden von den Mitglied-
staaten und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit geprüft.

(4) Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 4 der
Richtlinie 91/414/EWG und in Anbetracht einer mögli-
chen negativen Entscheidung über Propineb berief die
Kommission am 4. Dezember 1997 eine Sitzung mit
dem Hauptantragsteller und dem Bericht erstattenden
Mitgliedstaat für diesen Wirkstoff ein. Der Hauptan-
tragsteller lieferte weitere Daten mit dem Ziel, die
Bedenken auszuräumen.

(5) Die Prüfung aller Wirkstoffe wurde am 26. Februar
2003 in Form von Beurteilungsberichten der Kommis-
sion für Propineb und Propyzamid abgeschlossen.

(6) Im Rahmen der Prüfung von Propyzamid wurden keine
offenen Fragen oder Bedenken laut, die eine Konsultation
des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses erfordert
hätten.

(7) Der Bericht über Propineb und zusätzliche Informa-
tionen wurden ebenfalls dem Wissenschaftlichen
Ausschuss „Pflanzen“ für eine getrennte Anhörung
vorgelegt. Der Wissenschaftliche Ausschuss wurde
gebeten, zu der Bewertung der Langzeitexposition für
Vögel und der geeigneten Tierart für die Ermittlung der
annehmbaren Tagesdosis (ADI — Acceptable Daily
Intake) und der annehmbaren Anwenderexposition
(AOEL — Acceptable Operator Exposure Level) Stellung
zu nehmen. In seiner Stellungnahme (7) hob der
Ausschuss eine Reihe von Fällen hervor, in denen die
Risiken von Propineb für Vögel und von Propineb und
dem Metaboliten PTU für wild lebende Säugetiere noch
nicht ausreichend behandelt wurden, und schlug gleich-
zeitig Wege zur Verbesserung der Risikobewertung vor.
Darüber hinaus unterstrich der Ausschuss die Notwen-
digkeit einer klaren Darstellung und Begründung aller
Endpunkte, Daten, Annahmen und Gründe für die Risi-
kobewertung. Der Ausschuss war der Ansicht, dass
Ratten die geeignete Tierart für die Ermittlung der
annehmbaren Tagesdosis und der Anwenderexposition
sind. Den Empfehlungen des Wissenschaftlichen
Ausschusses wurde bei der weiteren Prüfung sowie bei
der Erstellung der vorliegenden Richtlinie und des Beur-
teilungsberichts Rechnung getragen. Nachdem der
Hauptantragsteller die fehlenden Angaben nachgereicht
und der Bericht erstattende Mitgliedstaat sie bewertet
hatte, kamen die Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss
zu dem Schluss, dass das Risiko für Vögel und wild
lebende Säugetiere vertretbar sei, wenn geeignete
Maßnahmen zur Risikobegrenzung getroffen werden.

(8) Die verschiedenen Untersuchungen haben ergeben, dass
Pflanzenschutzmittel, die Propineb oder Propyzamid
enthalten, im Allgemeinen die Anforderungen gemäß
Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Richtlinie
91/414/EWG erfüllen, insbesondere hinsichtlich der
geprüften und in dem Beurteilungsbericht der Kommis-
sion genannten Anwendungen. Um sicherzustellen, dass
Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln mit diesen Wirk-
stoffen in allen Mitgliedstaaten gemäß den Bestim-
mungen der Richtlinie 91/414/EG erteilt werden
können, sollten die Wirkstoffe daher in Anhang I der
genannten Richtlinie aufgenommen werden.
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(9) Der Beurteilungsbericht der Kommission ist für die
ordnungsgemäße Umsetzung bestimmter Abschnitte der
in der Richtlinie 91/414/EWG festgelegten einheitlichen
Grundsätze durch die Mitgliedstaaten erforderlich. Es ist
daher vorzuschreiben, dass die Mitgliedstaaten den
endgültigen Beurteilungsbericht (mit Ausnahme von
vertraulichen Informationen) allen Interessierten zur
Einsicht zur Verfügung stellen oder zugänglich machen.

(10) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine
angemessene Frist einzuräumen, um es den Mitglied-
staaten und Interessierten zu ermöglichen, sich auf die
sich daraus ergebenden neuen Anforderungen vorzube-
reiten.

(11) Nach der Aufnahme ist den Mitgliedstaaten eine angeme-
ssene Frist einzuräumen, um die Bestimmungen der
Richtlinie 91/414/EWG über Pflanzenschutzmittel, die
Propineb oder Propyzamid enthalten, umzusetzen und
insbesondere bestehende Zulassungen zu überprüfen,
damit sichergestellt ist, dass die in Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG festgelegten Bedingungen bezüg-
lich dieser Wirkstoffe erfüllt werden. Für die Übermitt-
lung und Bewertung der für jedes Pflanzenschutzmittel
vollständigen Unterlagen gemäß den in der Richtlinie
91/414/EWG festgelegten einheitlichen Grundsätzen ist
ein längerer Zeitraum vorzusehen.

(12) Die Richtlinie 91/414/EWG ist daher entsprechend zu
ändern.

(13) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG wird gemäß dem Anhang
der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spätestens
30. September 2004 die erforderlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie
unterrichten die Kommission unverzüglich hiervon.

Sie wenden diese Bestimmungen ab 1. Oktober 2004 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtli-
chen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-
staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten überprüfen die Zulassung jedes
einzelnen propineb- oder propyzamidhaltigen Pflanzenschutz-
mittels, um sicherzustellen, dass die in Anhang I der Richtlinie
91/4147EWG festgelegten Bedingungen für diese Wirkstoffe
eingehalten wurden. Die Zulassung wird erforderlichenfalls bis
spätestens 30. September 2004 geändert oder widerrufen.

(2) Nach den einheitlichen Grundsätzen gemäß Anhang VI
der Richtlinie 91/414/EWG und anhand von Unterlagen, die
die Anforderungen von Anhang III der genannten Richtlinie
erfüllen, unterziehen die Mitgliedstaaten jedes zugelassene
Pflanzenschutzmittel, das als einzigen Wirkstoff oder als einen
von mehreren Wirkstoffen, die am 31. März 2004 insgesamt in
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgelistet sind, Propineb
oder Propyzamid enthält, einer Neubewertung. Sie entscheiden
auf der Grundlage dieser Bewertung, ob das Pflanzenschutz-
mittel die Bedingungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben
b), c), d) und e) der Richtlinie 91/414/EWG erfüllt. Erforderli-
chenfalls wird die Zulassung der betreffenden Pflanzenschutz-
mittel bis spätestens 31. März 2008 geändert oder widerrufen.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am 1. April 2004 in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 15. Mai 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

In Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG werden folgende Einträge am Ende der Tabelle angefügt:

Nr.
Gebräuchliche
Bezeichnung,

Kennnummern
IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1) Inkrafttreten Aufnahme befristet bis Besondere Bedingungen

„54 Propineb

CAS-Nr.:
12071-83-9
(Monomer),
9016-72-2
(Homopolymer)

CIPAC-Nr.:
177

Polymeres Zink-1,2-propylen-
bis(dithiocarbamat)

Der technische Wirkstoff sollte
der FAO-Spezifikation entspre-
chen.

1. April 2004 31. März 2014 Nur Verwendungen als Fungizid dürfen zugelassen werden.

Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI
sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen Ausschuss für die
Lebensmittelkette und Tiergesundheit am 26. Februar 2003 abge-
schlossenen Beurteilungsberichts über Propineb und insbesondere
dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. Bei dieser Gesamtbe-
wertung sollten die Mitgliedstaaten
— besonders auf die mögliche Grundwasserverschmutzung achten,

wenn der Wirkstoff in Gebieten mit empfindlichen Böden und/
oder extremen Klimabedingungen ausgebracht wird;

— besonders auf den Schutz von kleinen Säugetieren, Wasserorga-
nismen und Nichtziel-Arthropoden achten. Die Zulassungsbe-
dingungen sollten gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikobegren-
zung umfassen;

— die akute Exposition von Verbrauchern über die Nahrung im
Hinblick auf künftige Änderungen der Rückstandshöchstwerte
beobachten

55 Propyzamid

CAS-Nr.:
23950-58-5

CIPAC-Nr.:
315

3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethyl-
prop-2-ynyl)benzamid

920 g/kg 1. April 2004 31. März 2014 Nur Verwendungen als Herbizid dürfen zugelassen werden.

Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI
sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen Ausschuss Pflanzen-
schutz am 26. Februar 2003 abgeschlossenen Beurteilungsberichts
über Propyzamid und insbesondere dessen Anlagen I und II zu
berücksichtigen. Bei dieser Gesamtbewertung sollten die Mitglied-
staaten
— besonders auf den Schutz der Anwender achten und sicher-

stellen, dass die Zulassungsbedingungen gegebenenfalls
Maßnahmen zur Risikobegrenzung umfassen;

— besonders auf den Schutz von Vögeln und wild lebenden Säuge-
tieren achten, insbesondere wenn der Wirkstoff während der
Brutzeit ausgebracht wird. Die Zulassungsbedingungen sollten
gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikobegrenzung umfassen

(1) Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind dem Beurteilungsbericht zu entnehmen.“
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 17. März 2003

über den Abschluss eines Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Sozialistischen Republik Vietnam zur Änderung der Vereinbarung zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung Vietnams über die Betrugsbekämpfung im

Handel mit Schuhen

(2003/360/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133 in Verbindung mit
dem ersten Satz des Artikels 300 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission handelte im Namen der Gemeinschaft
mit der Sozialistischen Republik Vietnam ein bilaterales
Abkommen in Form eines Briefwechsels zur Änderung
der Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und der Regierung Vietnams über die Betrugsbe-
kämpfung im Handel mit Schuhen (1) aus, das am 4.
August 1999 paraphiert wurde und seit dem 1. Januar
2000 vorläufig angewendet wird.

(2) Das Abkommen in Form eines Briefwechsels sollte im
Namen der Gemeinschaft genehmigt werden —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Sozialistischen Republik
Vietnam zur Änderung der Vereinbarung über die Betrugsbe-
kämpfung im Handel mit Schuhen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Regierung Vietnams wird im Namen der
Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. DRYS

20.5.2003 L 124/33Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 1 vom 4.1.2000, S. 13.



ABKOMMEN IN FORM EINES BRIEFWECHSELS

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Sozialistischen Republik Vietnam zur Änderung
der Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung Vietnams über die

Betrugsbekämpfung im Handel mit Schuhen

A. Schreiben der Gemeinschaft

Brüssel, den 6. Mai 2003

Herr …,

1. Ich beehre mich, auf die Verhandlungen zwischen unseren Delegationen vom 28. November 2002 über
die Änderung der seit 1. Januar 2000 vorläufig angewendeten Vereinbarung zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Regierung Vietnams über die Betrugsbekämpfung im Handel mit Schuhen Bezug
zu nehmen.

2. Infolge jener Verhandlungen wurde vereinbart, die Vereinbarung wie folgt zu ändern:

a) Artikel 3 Absatz 3 wird durch folgenden Wortlaut ergänzt:

„Sofern eine entsprechende Verwaltungsabsprache zwischen der Sozialistischen Republik Vietnam
und der Gemeinschaft getroffen wird, kann die Übermittlung dieser Informationen auf elektroni-
schem Wege an die Stelle der Erteilung von Ausfuhrbescheinigungen in Papierform treten.“

b) Artikel 7 Absatz 2 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Diese Vereinbarung ist bis 31. Dezember 2004 anwendbar.“

3. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Zustimmung Ihrer Regierung zu dem Inhalt dieses Schreibens
bestätigen würden.

Genehmigen Sie, Herr …, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Europäische Gemeinschaft
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B. Schreiben von der Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Brüssel, den 6. Mai 2003

Herr …,

Ich beehre mich, den Eingang Ihres Schreibens vom 6 Mai 2003 zu bestätigen, das wie folgt lautet:

„1. Ich beehre mich, auf die Verhandlungen zwischen unseren Delegationen vom 28. November 2002
über die Änderung der seit 1. Januar 2000 vorläufig angewendeten Vereinbarung zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Regierung Vietnams über die Betrugsbekämpfung im Handel
mit Schuhen Bezug zu nehmen.

2. Infolge jener Verhandlungen wurde vereinbart, die Vereinbarung wie folgt zu ändern:

a) Artikel 3 Absatz 3 wird durch folgenden Wortlaut ergänzt:

‚Sofern eine entsprechende Verwaltungsabsprache zwischen der Sozialistischen Republik
Vietnam und der Gemeinschaft getroffen wird, kann die Übermittlung dieser Informationen auf
elektronischem Wege an die Stelle der Erteilung von Ausfuhrbescheinigungen in Papierform
treten.‘

b) Artikel 7 Absatz 2 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

‚Diese Vereinbarung ist bis 31. Dezember 2004 anwendbar.‘

3. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Zustimmung Ihrer Regierung zu dem Inhalt dieses
Schreibens bestätigen würden.“

Ich darf Ihnen die Zustimmung meiner Regierung zum Inhalt dieses Schreibens bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr …, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam
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KOMMISSION

EMPFEHLUNG DER KOMMISSION
vom 6. Mai 2003

betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 1422)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/361/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 211 zweiter Gedanken-
strich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In einem dem Rat im Jahr auf Anfrage des Industriemi-
nisterrates vom 28. Mai 1990 vorgelegten Bericht hatte
die Kommission vorgeschlagen, die Vielzahl der auf
Gemeinschaftsebene verwendeten Definitionen von
kleinen und mittleren Unternehmen zu reduzieren. Die
Empfehlung 96/280/EG der Kommission vom 3. April
1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren
Unternehmen (1) beruhte also auf der Auffassung, dass
das Nebeneinander verschiedener Definitionen auf der
Ebene der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten zu
Inkohärenzen führen könnte. Im Rahmen eines Gemein-
samen Marktes ohne Binnengrenzen wurde bereits davon
ausgegangen, dass es für die Behandlung der Unter-
nehmen einen Grundstock gemeinsamer Regeln geben
muss. Die Weiterverfolgung eines solchen Ansatzes ist
umso notwendiger, als es zahlreiche Überschneidungen
zwischen den auf nationaler und auf Gemeinschafts-
ebene getroffenen Maßnahmen zugunsten der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) gibt — was z. B. für die Struktur- und
Forschungsfonds gilt — und weil vermieden werden
muss, dass die Gemeinschaft ihre Maßnahmen auf eine
andere Art von KMU ausrichtet als die Mitgliedstaaten.
Des Weiteren war man der Auffassung, dass die Verwen-
dung ein und derselben Definition durch die Kommis-
sion, die Mitgliedstaaten, die Europäische Investitions-
bank (EIB) und den Europäischen Investitionsfonds (EIF)
Kohärenz und Effizienz aller politischen Maßnahmen
zugunsten der KMU steigern und auf diese Weise die
Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen mindern würde.

(2) Die Empfehlung 96/280/EG wurde von den Mitglied-
staaten weitgehend angewandt und die in ihrem Anhang
enthaltene Definition wurde unter anderem in die
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12.
Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere
Unternehmen übernommen (2). Über die erforderliche

Anpassung an die veränderten wirtschaftlichen Gegeben-
heiten hinaus, wie sie in Artikel 2 der genannten
Empfehlung vorgesehen war, gilt es jedoch, etliche bei
der Anwendung aufgetretene Interpretationsprobleme
sowie die von den Unternehmen übermittelten Bemer-
kungen zu berücksichtigen. In Anbetracht der zahlrei-
chen Änderungen, die daraufhin an der Empfehlung 96/
280/EG vorgenommen werden sollten, und aus Gründen
der Klarheit ist die genannte Empfehlung durch einen
neuen Text zu ersetzen.

(3) Im Übrigen ist gemäß den Artikeln 48, 81 und 82 EG-
Vertrag in ihrer Auslegung durch den Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften unabhängig von der
Rechtsform jede Einheit als Unternehmen anzusehen, die
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, insbesondere also
auch die Einheiten, die als Einpersonen- oder Familienbe-
triebe eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätig-
keiten ausüben, sowie Personengesellschaften oder Verei-
nigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit
nachgehen.

(4) Das Kriterium der Mitarbeiterzahl bleibt mit Sicherheit
eines der aussagekräftigsten und muss als Hauptkrite-
rium festgeschrieben werden, wobei jedoch ein finan-
zielles Kriterium eine notwendige Ergänzung darstellt,
um die tatsächliche Bedeutung eines Unternehmens,
seine Leistungsfähigkeit und seine Wettbewerbssituation
beurteilen zu können. Allerdings wäre davon abzuraten,
als einziges finanzielles Kriterium den Umsatz heranzu-
ziehen — allein schon deshalb, weil der Umsatz der
Handelsunternehmen und des Vertriebs naturgemäß über
dem des verarbeitenden Gewerbes liegt. Das Kriterium
des Umsatzes muss also mit dem der Bilanzsumme
kombiniert werden, das die Gesamtheit des Wertes eines
Unternehmens widerspiegelt, wobei bei einem dieser
Kriterien die festgelegte Grenze überschritten werden
darf.

(5) Der Schwellenwert für den Umsatz gilt für Unter-
nehmen, die sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen
Tätigkeiten nachgehen. Um den Nutzen, der sich aus der
Anwendung der Definition ergibt, nicht unnötig zu
schmälern, ist eine Aktualisierung angebracht, bei der
die Entwicklung der Preise und der Produktivität gleich-
ermaßen zu berücksichtigen ist.
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(6) Da in Bezug auf den Schwellenwert für die Bilanzsumme
keine neuen Erkenntnisse vorliegen, ist die Beibehaltung
Ansatzes gerechtfertigt, der darin besteht, auf den
Schwellenwert für den Umsatz einen auf dem statisti-
schen Verhältnis zwischen diesen beiden Variablen beru-
henden Koeffizienten anzuwenden. Die festgestellte sta-
tistische Entwicklung lässt eine stärkere Anhebung des
Schwellenwertes für den Umsatz geboten erscheinen. Da
diese Entwicklung je nach Größenklasse der Unter-
nehmen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, gilt es
zudem, diesen Koeffizienten so zu staffeln, dass der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Rahmen des Möglichen
Rechnung getragen wird und die Kleinst- und Kleinun-
ternehmen gegenüber den mittleren Unternehmen nicht
benachteiligt werden. Dieser Koeffizient liegt im Falle der
Kleinst- und Kleinunternehmen sehr nahe bei 1. Der
Einfachheit halber ist daher bei diesen beiden Größen-
klassen sowohl für den Umsatz als auch für die Bilanz-
summe der gleiche Schwellenwert festzulegen.

(7) Wie schon in der Empfehlung 96/280/EG handelt es sich
bei den Finanz- und Mitarbeiterschwellenwerten um
Obergrenzen, und die Mitgliedstaaten, die EIB sowie der
EIF können unter den Gemeinschaftsschwellen liegende
Schwellenwerte festsetzen, um Maßnahmen auf eine
bestimmte Kategorie von KMU auszurichten. Aus
Gründen der Vereinfachung der Verwaltungsverfahren
können sich Letztere auch auf ein einziges Kriterium —
das der Mitarbeiterzahl — beschränken, wenn es darum
geht, bestimmte von ihnen verfolgte Politiken umzu-
setzen. Davon sind allerdings Bereiche ausgenommen,
für die die verschiedenen Regeln des Wettbewerbsrechts
gelten, die ebenfalls das Heranziehen und Einhalten
finanzieller Kriterien erfordern.

(8) Im Anschluss an die Billigung der Europäischen Charta
für Kleinunternehmen durch den Europäischen Rat auf
seiner Tagung in Santa Maria da Feira im Juni 2000 gilt
es ferner, die Kleinstunternehmen, die für die Entwick-
lung der unternehmerischen Initiative und für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen eine besonders wichtige Kate-
gorie von Kleinunternehmen darstellen, genauer zu defi-
nieren.

(9) Damit sich die wirtschaftliche Realität der KMU besser
erfassen lässt und aus dieser Kategorie die Unterneh-
mensgruppen ausgeklammert werden können, die über
eine stärkere Wirtschaftskraft als ein KMU verfügen,
empfiehlt es sich, die verschiedenen Unternehmenstypen
danach zu unterscheiden, ob es sich um eigenständige
Unternehmen handelt, ob sie über Beteiligungen
verfügen, mit denen keine Kontrollposition einhergeht
(Partnerunternehmen), oder ob sie mit anderen Unter-
nehmen verbunden sind. Der in der Empfehlung 96/
280/EG angegebene Beteiligungsgrad von 25 %, unter-
halb dessen ein Unternehmen als autonom gilt, wird
beibehalten.

(10) Im Hinblick auf die Förderung von Unternehmensgrün-
dungen, die Eigenmittelfinanzierung der KMU sowie
ländliche und lokale Entwicklung können die Unter-
nehmen auch dann als eigenständig betrachtet werden,
wenn die Beteiligung bestimmter Kategorien von In-
vestoren, die bei diesen Finanzierungen und Gründungen
eine positive Rolle spielen, 25 % oder mehr erreicht,
wobei allerdings die für diese Investoren geltenden
Bedingungen genau festgelegt werden müssen. Der Fall

der natürlichen Personen bzw. Gruppen natürlicher
Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalin-
vestition tätig sind („Business Angels“), wird eigens
erwähnt, weil im Vergleich zu den anderen Risikoka-
pital-Investoren ihre Fähigkeit, die neuen Unternehmer
sachkundig zu beraten, einen wertvollen Beitrag leistet.
Zudem stützt ihre Eigenkapitalinvestition die Tätigkeit
der Risikokapital-Gesellschaften, indem sie den Unter-
nehmen in frühen Stadien ihrer Unternehmenstätigkeit
vergleichsweise geringe Beträge zur Verfügung stellen.

(11) Aus Gründen der Vereinfachung, vor allem für die
Mitgliedstaaten und die Unternehmen, ist es zum
Zwecke der Definition der verbundenen Unternehmen
angezeigt, jene Voraussetzungen zu übernehmen, die in
Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13.
Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe
g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluss (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/65/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (2), festgelegt
sind, sofern sie dem Zweck dieser Empfehlung entspre-
chen. Um die als Anreiz für die Eigenmittelinvestition in
KMU gedachten Maßnahmen zu verstärken, wird von
der Vermutung ausgegangen, dass kein beherrschender
Einfluss auf das betroffene Unternehmen ausgeübt wird,
wobei die Kriterien von Artikel 5 Absatz 3 der Vierten
Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978
aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des
Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften
bestimmter Rechtsformen (3), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2001/65/EG, herangezogen werden.

(12) Damit der Nutzen der verschiedenen Regelungen oder
Maßnahmen zur Förderung der KMU nur den Unter-
nehmen zugute kommt, bei denen ein entsprechender
Bedarf besteht, ist es gleichermaßen wünschenswert, die
Beziehungen zu berücksichtigen, die gegebenenfalls
durch natürliche Personen zwischen den Unternehmen
bestehen. Damit sich die Prüfung dieser Situation auf das
unbedingt Notwendige beschränkt, gilt es, diese Bezie-
hungen nur bei den Unternehmen zu berücksichtigen,
die Tätigkeiten auf dem gleichen relevanten Markt oder
auf benachbarten Märkten nachgehen, indem man sich
erforderlichenfalls auf die von der Kommission gegebene
Definition des relevanten Marktes bezieht, die Gegen-
stand der Mitteilung der Kommission über die Definition
des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts
der Gemeinschaft ist (4).

(13) Zwecks Vermeidung willkürlicher Unterscheidungen
zwischen den verschiedenen staatlichen Stellen eines
Mitgliedstaats und im Interesse der Rechtssicherheit
erweist es sich als notwendig zu bestätigen, dass ein
Unternehmen, dessen Unternehmensanteile oder Stimm-
rechte zu 25 % oder mehr von einer staatlichen Stelle
oder Körperschaft des öffentlichen Rechts kontrolliert
werden, kein KMU ist.

(14) Um den Verwaltungsaufwand für die Unternehmen zu
verringern und die Bearbeitung administrativer
Vorgänge, für die die Einstufung als KMU erforderlich
ist, zu erleichtern und zu beschleunigen, empfiehlt es
sich, die Möglichkeit zu eröffnen, eidesstattliche Erklä-
rungen der Unternehmen zu Angaben zu bestimmten
Merkmalen des betroffenen Unternehmens einzuführen.
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(15) Es erscheint geboten, die Zusammensetzung der für die
Definition der KMU ausschlaggebenden Mitarbeiterzahl
zu präzisieren. Im Hinblick auf die Förderung einer
Verbesserung der beruflichen Ausbildung und der alter-
nierenden Ausbildungswege sollten die Auszubildenden
und die aufgrund eines Ausbildungsvertrages
beschäftigten Personen bei der Berechnung der Mitarbei-
terzahl nicht berücksichtigt werden. Auch Mutterschafts-
und Elternurlaub sollten nicht in die Berechnung
eingehen.

(16) Die aufgrund ihrer Beziehungen zu anderen Unter-
nehmen definierten verschiedenen Unternehmenstypen
entsprechen objektiv unterschiedlichen Integrations-
graden. Deshalb ist es angebracht, für jeden dieser Unter-
nehmenstypen differenzierte Modalitäten für die Berech-
nung der Zahlenwerte anzuwenden, die den Umfang
ihrer Tätigkeit und ihrer Wirtschaftskraft darstellen —

EMPFIEHLT:

Artikel 1

(1) Die vorliegende Empfehlung hat die Definition des
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen zum Gegenstand, die im Rahmen der Gemeinschafts-
politiken innerhalb der Gemeinschaft und im Europäischen
Wirtschaftsraum verwendet wird.

(2) Den Mitgliedstaaten sowie der Europäischen Investitions-
bank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) wird
empfohlen:

a) sich bei all ihren für KMU, mittlere Unternehmen, kleine
Unternehmen bzw. Kleinstunternehmen bestimmten
Programmen an Titel I des Anhangs zu halten;

b) die im Hinblick auf die Verwendung der in Artikel 7 des
Anhangs angeführten Größenklassen notwendigen
Maßnahmen zu treffen, insbesondere wenn es darum geht,
eine Bestandsaufnahme der von ihnen verwendeten gemein-
schaftlichen Finanzinstrumente zu machen.

Artikel 2

Bei den in Artikel 2 des Anhangs angegebenen Schwellen-
werten handelt es sich um Höchstwerte. Die Mitgliedstaaten,
die EIB und der EIF können niedrigere Schwellenwerte fest-
setzen. Außerdem steht ihnen die Möglichkeit offen, bei der
Umsetzung bestimmter Politiken als einziges Kriterium den
Personalbestand zugrunde zu legen, wovon allerdings die
Bereiche ausgeschlossen sind, die unter die verschiedenen für
staatliche Beihilfen geltenden Regeln fallen.

Artikel 3

Die vorliegende Empfehlung ersetzt die Empfehlung 96/280/EG
ab 1. Januar 2005.

Artikel 4

Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten, die EIB und den
EIF gerichtet.

Sie werden aufgefordert, die Kommission spätestens am 31.
Dezember 2004 über die Maßnahmen zu unterrichten, die sie
getroffen haben, um dieser Empfehlung nachzukommen und
sie spätestens am 30. September 2005 über die ersten Erge-
bnisse ihrer Anwendung zu informieren.

Brüssel, den 6. Mai 2003.

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

TITEL I

VON DER KOMMISSION ANGENOMMENE DEFINITION DER KLEINSTUNTERNEHMEN SOWIE DER
KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN

Artikel 1

Unternehmen

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu
gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen-
oder Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen
Tätigkeit nachgehen.

Artikel 2

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmensklassen

(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus
Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von
höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 50
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.

(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 10
Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

Artikel 3

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte berücksichtigte Unternehmens-
typen

(1) Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen im Sinne von Absatz
2 oder als verbundenes Unternehmen im Sinne von Absatz 3 gilt.

(2) „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne von Absatz 3
gelten und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält —
allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne von Absatz 3 — 25 % oder mehr
des Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens).

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder über-
schritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese In-
vestoren nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen verbunden sind:

a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen bzw. Gruppen natürlicher
Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenmittel in
nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Business
Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet;

b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;

c) institutionelle Anleger einschließlich regionaler Entwicklungsfonds;

d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000
Einwohnern.

(3) „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen:

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums
eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer
Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;

d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.

Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2
genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen — unbe-
schadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen.
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Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen, oder einem der in Absatz 2 genannten Investoren,
untereinander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden.

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen mitein-
ander in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen
ganz oder teilweise in demselben Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind.

Als benachbarter Markt gilt der Markt für ein Produkt oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar
vor- oder nachgeschaltet ist.

(4) Außer den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als KMU angesehen
werden, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einem oder mehreren
öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.

(5) Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, Partnerunternehmen
oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese
Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau fest-
stellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen, dass es sich
nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander bzw. über natür-
liche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befindet. Solche Erklärungen werden
unbeschadet der aufgrund nationaler oder gemeinschaftlicher Regelungen vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen
abgegeben.

Artikel 4

Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu
legende Daten

(1) Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen
werden, beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom
Stichtag des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der Mehr-
wertsteuer (MwSt.) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet.

(2) Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2
genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw.
erwirbt es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinstunterneh-
mens erst dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt.

(3) Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entspre-
chenden Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben geschätzt.

Artikel 5

Mitarbeiterzahl

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem betrof-
fenen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbe-
schäftigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im
Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitar-
beiterzahl gehen ein:

a) Lohn- und Gehaltsempfänger;

b) für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem
Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind;

c) mitarbeitende Eigentümer;

d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unter-
nehmen ziehen.

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag
haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs wird nicht
mitgerechnet.

Artikel 6

Erstellung der Daten des Unternehmens

(1) Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der Mitarbeiterzahl ausschließlich
auf der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens erstellt.
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(2) Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens, das Partnerunternehmen oder verbundene
Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt oder
— sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens bzw. der konsolidierten Jahresab-
schlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht.

Zu den in Unterabsatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen Partnerunternehmen des betrof-
fenen Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt
proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden
Anteile zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen.

Zu den in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten Daten werden ggf. 100 % der Daten derjenigen direkt oder indirekt mit
dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch
nicht berücksichtigt wurden.

(3) Bei der Anwendung von Absatz 2 gehen die Daten der Partnerunternehmen des betroffenen Unternehmens aus
den Jahresabschlüssen und sonstigen Daten (sofern vorhanden in konsolidierter Form) hervor, zu denen 100 % der Daten
der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen addiert werden, sofern ihre Daten noch nicht durch
Konsolidierung erfasst wurden.

Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen aus
ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen
Daten werden ggf. die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittelbar vor-
oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht bereits
anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem unter dem in Absatz 2 Unterabsatz 2
genannten Anteil entspricht.

(4) In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresab-
schlüssen nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunter-
nehmen dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten über die Unternehmen, mit denen dieses
Unternehmen verbunden ist, addiert werden.

TITEL II

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 7

Statistische Daten

Die Kommission ergreift die Maßnahmen, die erforderlich sind, damit die von ihr erstellten statistischen Daten entspre-
chend der folgenden Größenklassen von Unternehmen erstellt werden:

a) 0 bis 1 Personen;

b) 2 bis 9 Personen;

c) 10 bis 49 Personen;

d) 50 bis 249 Personen.

Artikel 8

Bezugnahmen

(1) Alle Vorschriften oder Programme der Gemeinschaft, die geändert oder noch verabschiedet werden und in denen
die Begriffe „KMU“, „Kleinstunternehmen“, „kleines Unternehmen“, „mittleres Unternehmen“ oder ähnliche Begriffe
vorkommen, sollten sich auf die in der vorliegenden Empfehlung enthaltene Definition beziehen.

(2) Während der Übergangszeit können die derzeitigen gemeinschaftlichen Förderprogramme, die die KMU-Definition
gemäß der Empfehlung 96/280/EG verwenden, weiterhin ihre Wirkung entfalten und Unternehmen zugute kommen,
die zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieser Programme als KMU angesehen wurden. Rechtlich bindende Verpflich-
tungen, die von der Kommission auf der Grundlage dieser Programme eingegangen wurden, bleiben unberührt.

Unbeschadet von Unterabsatz 1 darf jede Änderung dieser Programme, die die Definition der KMU betrifft, gemäß
Absatz 1 nur im Sinne der vorliegenden Empfehlung erfolgen.

Artikel 9

Änderung der Definition

Anhand einer Bestandsaufnahme der Anwendung der in der vorliegenden Empfehlung enthaltenen Definition, die späte-
stens am 31. März 2006 erfolgen wird, und unter Berücksichtigung eventueller Änderungen von Artikel 1 der Richtlinie
83/349/EWG betreffend die Definition der verbundenen Unternehmen im Sinne dieser Richtlinie, passt die Kommission
erforderlichenfalls die in der vorliegenden Empfehlung enthaltene Definition an, insbesondere die festgelegten Schwellen-
werte für den Umsatz und die Bilanzsumme, damit einschlägiger Erfahrung und dem veränderten wirtschaftlichen
Umfeld in der Gemeinschaft Rechnung getragen werden kann.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 14. Mai 2003

zur Aufhebung der Entscheidung 98/399/EG zur Genehmigung des von Italien vorgelegten Plans
zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation der Provinz Varese

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 1527)

(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/362/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (1), insbesondere auf
Artikel 16 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Jahr 1997 ist in der Schwarzwildpopulation der
italienischen Provinz Varese die klassische Schweinepest
aufgetreten.

(2) Ein Plan zur Tilgung der klassischen Schweinepest wurde
von der Kommission mit der Entscheidung 98/399/EG
vom 8. Juni 1998 zur Genehmigung des von Italien
vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweine-
pest in der Schwarzwildpopulation der Provinz Varese (2)
genehmigt.

(3) Italien hat Informationen vorgelegt, aus denen hervor-
geht, dass die klassische Schweinepest in der Provinz
Varese erfolgreich getilgt worden ist.

(4) Die italienischen Behörden werden die Seuchenlage im
Hinblick auf klassische Schweinepest bei Wildschweinen
weiter intensiv überwachen im Rahmen des Programms
zur Tilgung und Überwachung der vesikulären Schwei-
nekrankheit und der klassischen Schweinepest, das mit
der Entscheidung 2002/943/EG der Kommission vom

28. November 2002 zur Genehmigung von
Programmen der Mitgliedstaaten zur Tilgung und
Überwachung bestimmter Tierseuchen und zur Verhü-
tung von Zoonosen für das Jahr 2003 (3) genehmigt
wurde.

(5) Die Entscheidung 98/399/EG ist daher aufzuheben.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 98/399/EG wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Italienische Republik gerichtet.

Brüssel, den 14. Mai 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 14. Mai 2003

zur Genehmigung des Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopula-
tion in bestimmten Gebieten Belgiens

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 1529)

(Nur die französische und der niederländische Text sind verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/363/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (1), insbesondere auf
Artikel 16 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im November 2002 ist in der Schwarzwildpopulation
Belgiens die klassische Schweinepest aufgetreten.

(2) In Anbetracht der Seuchenlage hat Belgien einen Plan
zur Tilgung der klassischen Schweinepest bei Wild-
schweinen in den betroffenen Gebieten seines Hoheitsge-
biets vorgelegt.

(3) Dieser Plan wurde geprüft und für konform mit der
Richtlinie 2001/89/EG befunden und sollte daher geneh-
migt werden.

(4) Aus Gründen der Transparenz sollten in der vorlie-
genden Entscheidung die geografischen Gebiete Belgiens
angegeben werden, in denen der Tilgungsplan umgesetzt
werden sollte.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der von Belgien vorgelegte Plan zur Tilgung der klassischen
Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in den im Anhang
aufgeführten Gebieten wird genehmigt.

Artikel 2

Belgien erlässt die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, um den in Artikel 1 genannten Plan durchzuführen.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an das Königreich Belgien gerichtet.

Brüssel, den 14. Mai 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Das Hoheitsgebiet Belgiens zwischen:

— der Autobahn E40 (A3) von der Grenze zu Deutschland bis zur Kreuzung mit der Straße N68,

— der N68 in südlicher Richtung, in Eupen weiter in die Aachenerstraße bis zur Kreuzung mit der Paveestraße,

— der Paveestraße bis zur Kreuzung mit der Kirchstraße,

— der Kirchstraße, weiter in die Bergstraße und die Neustraße bis zur Kreuzung mit dem Olengraben,

— dem Olengraben, weiter in die Haasstraße bis zur Kreuzung mit der Malmedystraße,

— der Malmedystraße, weiter in die N68 in südlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der N62,

— der N62 in östlicher und südlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Autobahn E42 (A27),

— der Autobahn E42 (A27) bis zur Grenze mit Deutschland.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 15. Mai 2003

zum Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, getätigter Ausgaben von der

gemeinschaftlichen Finanzierung

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 1539)

(Nur der spanische, der deutsche, der griechische, der englische, der französische, der italienische und der
portugiesische Text sind verbindlich)

(2003/364/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates vom
21. April 1970 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrar-
politik (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1287/95 (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die Finanzierung der Gemeinsamen
Agrarpolitik (3), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4,

nach Anhörung des Fondsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 729/70 und Artikel 7 Absatz 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 1258/1999 bestimmt die Kommission
nach Anhörung des Fondsausschusses die von der
gemeinschaftlichen Finanzierung auszuschließenden
Ausgaben, wenn sie feststellt, dass Ausgaben nicht in
Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvorschriften
getätigt worden sind.

(2) Gemäß den genannten Artikeln der Verordnung (EWG)
Nr. 729/70 und der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999
sowie gemäß Artikel 8 Absätze 1 und 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1663/95 der Kommission vom 7. Juli 1995 mit
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EWG)
Nr. 729/70 des Rates bezüglich des Rechnungsabschluss-
verfahrens des EAGFL, Abteilung Garantie (4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2025/2001 (5),
nimmt die Kommission die notwendigen Überprüfungen
vor, teilt die Ergebnisse ihrer Überprüfungen den
Mitgliedstaaten mit, nimmt deren Bemerkungen zur
Kenntnis, führt bilaterale Gespräche, um zu einem
Einvernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten zu
gelangen, und teilt diesen schließlich unter Bezugnahme
auf die Entscheidung 94/442/EG der Kommission vom
1. Juli 1994 zur Schaffung eines Schlichtungsverfahrens
im Rahmen des Rechnungsabschlusses des EAGFL,
Abteilung Garantie (6), zuletzt geändert durch die
Entscheidung 2001/535/EG (7), förmlich ihre Schlussfol-
gerungen mit.

(3) Die Mitgliedstaaten hatten die Möglichkeit, die Eröffnung
eines Schlichtungsverfahrens zu beantragen. In den
Fällen, in denen von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht wurde, sind die nach Abschluss der Verfahren
erstellten Berichte von der Kommission geprüft worden.

(4) Gemäß den Artikeln 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr.
729/70 und gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 können nur die Erstattungen bei der Ausfuhr
nach Drittländern bzw. nur die Interventionen zur Regu-
lierung der Agrarmärkte finanziert werden, die nach den
Gemeinschaftsvorschriften im Rahmen der gemeinsamen
Organisation der Agrarmärkte gewährt bzw. durchge-
führt wurden.

(5) Die vorgenommenen Überprüfungen, die bilateralen
Gespräche und die Schlichtungsverfahren haben ergeben,
dass ein Teil der von den Mitgliedstaaten gemeldeten
Ausgaben diese Voraussetzungen nicht erfüllt und daher
vom EAGFL, Abteilung Garantie, nicht finanziert werden
kann.

(6) Die Beträge, die nicht zulasten des EAGFL, Abteilung
Garantie, anerkannt werden, sind im Anhang dieser
Entscheidung aufgeführt. Dabei sind die Ausgaben, die
mehr als 24 Monate vor dem Zeitpunkt getätigt wurden,
zu dem die Kommission den Mitgliedstaaten die Erge-
bnisse ihrer Überprüfungen schriftlich mitgeteilt hat,
unberücksichtigt geblieben.

(7) Für die in diese Entscheidung einbezogenen Fälle hat die
Kommission den Mitgliedstaaten die wegen der Nicht-
übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvorschriften
auszuschließenden Beträge im Rahmen der zusammen-
fassenden Berichte zur Kenntnis gebracht.

(8) Die vorliegenden Entscheidung greift den finanziellen
Schlussfolgerungen nicht vor, die die Kommission gege-
benenfalls aufgrund von Urteilen des Gerichtshofes in
Rechtssachen ziehen wird, die am 28. Februar 2003
noch anhängig waren und Rechtsfragen, die Gegenstand
dieser Entscheidung sind, betreffen —
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang dieser Entscheidung aufgeführten, zulasten des EAGFL, Abteilung Garantie, erklärten
Ausgaben der zugelassenen Zahlstellen der Mitgliedstaaten werden wegen ihrer Nichtübereinstimmung mit
den Gemeinschaftsvorschriften von der gemeinschaftlichen Finanzierung ausgeschlossen.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland, die Hellenische Republik, das Königreich
Spanien, die Französische Republik, Irland, die Italienische Republik, die Österreichische Republik und die
Portugiesische Republik gerichtet.

Brüssel, den 15. Mai 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Berichtigungen insgeamt

Sektor Mitgliedstaat Haushaltsposten Grund Währung Abgelehnte
Ausgaben

Bereits erfolgte
Abzüge

Finanzielle Folgen
der vorliegenden

Entscheidung
Haushaltsjahr

Agrarumweltmaß-
nahmen

A 5 0 1 1 Punktuelle Berichtigung — unzulängliche Verwaltung
der Wiedereinziehungen

EUR 63 531,00 0,00 63 531,00 1999

A insgesamt 63 531,00 0,00 63 531,00

Tierprämien E 2 1 2 0-2 1 2 5 Pauschale Berichtigungen (2 % bzw. 5 % je nach
Haushaltsposten) — unzulängliche Schlüssel- und
Zusatzkontrollen

EUR 49 025,30 0,00 49 025,30 2000

Tierprämien E 2 1 2 4, 2 1 2 8 Pauschale Berichtigungen (2 %, 5 % bzw. 10 % je
nach autonomer Gem.) — unzulängliche Schlüssel-
und Zusatzkontrollen

EUR 2 850 510,00 0,00 2 850 510,00 2000

E insgesamt 2 899 535,30 0,00 2 899 535,30

Tierprämien D 2 1 2 0-2 1 2 5 Pauschale Berichtigungen von 2 % — unzulängliche
Schlüsselkontrollen

EUR 804 200,60 0,00 804 200,60 1998-1999

BSE-Krisenzahlungen D 2 1 9 0 Punktuelle Berichtigung im Zusammenhang mit
Verordnung (EG) Nr. 2443/96

EUR 1 037,41 1 037,41 0,00 1998

Finanzaudit D divers Überschreitung der Fehlersignifikanzschwelle EUR 927 401,00 0,00 927 401,00 2000

D insgesamt 1 732 639,01 1 037,41 1 731 601,60

Finanzaudit F 4 0 8 1 Buchungsvorgang EUR 44 560,42 44 560,42 0,00 2001

Wein und Tabak F 1 6 1 1-1 6 3 0 Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht: Branntwein EUR 1 412 550,00 0,00 1 412 550,00 1999-2000

Wein und Tabak F 1 6 1 1-1 6 3 0 Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht: konzentrierter
Traubenmost und rektifiziertes Traubenmostkon-
zentrat

EUR 23 146 858,00 0,00 23 146 858,00 1999-2000

F insgesamt 24 603 968,42 44 560,42 24 559 408,00

Ackerkulturen EL 1 0 4 1-1 0 6 2
1 3 1 0, 1 8 5 8

Pauschale Berichtigungen von 5 % wegen man-
gelhafter Verwaltung und unzulänglicher Schlüssel-
kontrollen

EUR 57 294 195,00 24 146 701,10 33 147 493,90 2000-2001

EL insgesamt 57 294 195,00 24 146 701,10 33 147 493,90
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Sektor Mitgliedstaat Haushaltsposten Grund Währung Abgelehnte
Ausgaben

Bereits erfolgte
Abzüge

Finanzielle Folgen
der vorliegenden

Entscheidung
Haushaltsjahr

Bienenzucht IRL 2 3 2 0/2 5 4 0 Nicht förderfähige Ausgaben EUR 16 986,67 0,00 16 986,67 1999-2001

IRL insgesamt 16 986,67 0,00 16 986,67

Tierprämien I 2 1 2 0-2 1 2 5 Punktuelle Berichtigung: Nichtanwendung der Sank-
tionen

EUR 3 842 890,00 0,00 3 842 890,00 1999-2000

Ackerkulturen I 1 0 4 1-1 0 6 2
1 3 1 0, 1 8 5 8

Pauschale Berichtigung von 2 % — unzulängliche
Zusatzkontrollen

EUR 75 966 670,00 0,00 75 966 670,00 2000-2001

Finanzaudit I 4 0 7 2 Änderung der Berichtigung — Region Kalabrien EUR 9 579,24 – 9 579,24 2001

Finanzaudit I 4 0 7 2 Berichtigung wegen Zahlungen, die gegen Verord-
nung (EG) Nr. 2080/92 verstoßen

EUR 56 152,28 0,00 56 152,28 2001

Finanzaudit I 4 0 7 2 Unzulängliche Verwaltung der Vorschüsse und
Sicherheiten

EUR 82 259,70 0,00 82 259,70 2001

I insgesamt 79 947 971,98 9 579,24 79 938 392,74

Tierprämien P 2 1 2 0-2 1 2 5
3 2 1 1

Pauschale Berichtigungen (2 % bzw. 5 % je nach
Haushaltsposten) — unzulängliche Schlüssel- und
Zusatzkontrollen

EUR 2 446 684,20 0,00 2 446 684,20 1999

P insgesamt 2 446 684,20 0,00 2 446 684,20

20.5.2003
L

124/48
A

m
tsblattder

Europäischen
U

nion
D

E



(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

GEMEINSAMER STANDPUNKT 2003/365/GASP DES RATES
vom 19. Mai 2003

zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/357/GASP über restriktive Maßnahmen gegen
Liberia

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 7. Mai 2001 den Gemeinsamen Stand-
punkt 2001/357/GASP (1) über restriktive Maßnahmen
gegen Liberia angenommen, um die am 7. März 2001
vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschie-
dete Resolution 1343 (2001) umzusetzen, der zufolge
Maßnahmen gegen Liberia verhängt werden sollen.

(2) Der UN-Sicherheitsrat hat am 7. Mai 2003 die Resolu-
tion 1478 (2003) verabschiedet, mit der die mit den
Resolutionen 1343 (2001) und 1408 (2002) gegen
Liberia verhängten Maßnahmen geändert und bis zum 7.
Mai 2004 verlängert werden.

(3) In der Resolution 1478 (2003) des UN-Sicherheitsrates
wird an die Regierung Liberias appelliert, eine transpa-
rente und international überprüfbare effiziente
Herkunftszeugnisregelung für Rohdiamanten aus Liberia
einzuführen, und es wird bestimmt, dass die von der
Regierung Liberias durch eine solche Regelung kontroll-
ierten Rohdiamanten von dem nach der Resolution
1343 (2001) des VN-Sicherheitsrates verhängten
Einfuhrverbot ausgenommen werden, sobald diese
Herkunftszeugnisregelung vollständig und ordnungs-
gemäß angewandt werden kann.

(4) Die Gemeinschaft muss tätig werden, um bestimmte
Maßnahmen umzusetzen —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT ANGENOMMEN:

Artikel 1

Der Gemeinsame Standpunkt 2001/357/GASP wird wie folgt
geändert:

1. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen,
um folgenden Personen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet
oder die Durchreise zu verweigern:

a) hochrangigen Mitgliedern der Regierung und der
Streitkräfte Liberias und ihren Ehegatten sowie allen
anderen Personen, die bewaffneten Rebellengruppen in
Nachbarländern Liberias, insbesondere der RUF (Revolu-
tionary United Front) in Sierra Leone, finanzielle und
militärische Unterstützung gewähren und von dem nach
Nummer 14 der Resolution 1343 (2001) des UN-Sicher-
heitsrates eingesetzten Ausschuss benannt werden, nach
Maßgabe der Resolution 1343 (2001) des UN-Sicher-
heitsrates;

b) allen Personen einschließlich derjenigen, die der Gruppie-
rung LURD (Liberians United for Reconciliation and
Democracy) oder anderen bewaffneten Rebellengruppen
angehören, die nach der Entscheidung des genannten
Ausschusses das Waffenembargo nach Artikel 1
verletzen, nach Maßgabe der Resolution 1478 (2003) des
VN-Sicherheitsrates.“

2. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 3a

(1) Die direkte oder indirekte Einfuhr aller Rundlinge und
von Nutzholzerzeugnissen mit Ursprung in Liberia in die
Gemeinschaft wird untersagt.

(2) Absatz 1 gilt ab dem 7. Juli 2003, sofern der Rat
nicht im Einklang mit künftigen einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen etwas anderes
beschließt.“

Artikel 2

Die Geltungsdauer des Gemeinsamen Standpunkts 2001/357/
GASP wird bis zum 7. Mai 2004 verlängert, sofern der Rat
nicht im Einklang mit künftigen einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen etwas anderes
beschließt.

Artikel 3

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird zum Zeitpunkt seiner
Annahme wirksam.

Er gilt ab dem 7. Mai 2003.
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Artikel 4

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. Mai 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. PAPANDREOU
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GEMEINSAMER STANDPUNKT 2003/366/GASP DES RATES
vom 19. Mai 2003

zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2002/400/GASP betreffend die vorübergehende
Aufnahme bestimmter Palästinenser in Mitgliedstaaten der Europäischen Union

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 21. Mai 2002 den Gemeinsamen Stand-
punkt 2002/400/GASP betreffend die vorübergehende
Aufnahme bestimmter Palästinenser in Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (1) angenommen, mit dem ihnen
einzelstaatliche Aufenthaltsgenehmigungen für einen
Zeitraum von bis zu zwölf Monaten gewährt werden.

(2) Die Gültigkeit dieser Aufenthaltsgenehmigungen sollte
verlängert werden —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT ANGENOMMEN:

Artikel 1

Der Gemeinsame Standpunkt 2002/400/GASP wird wie folgt
geändert:

1. Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Jeder der in Artikel 2 genannten Mitgliedstaaten gewährt
den Palästinensern, die er aufnimmt, eine nationale Geneh-
migung für die Einreise in sein Hoheitsgebiet und den
Aufenthalt für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten.“

2. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

„Artikel 8

Der Rat wird die Umsetzung dieses Gemeinsamen Stand-
punkts überwachen und sie innerhalb von 23 Monaten nach
Annahme des Gemeinsamen Standpunkts oder auf Ersuchen
eines seiner Mitglieder zu einem früheren Zeitpunkt einer
Beurteilung unterziehen.“

Artikel 2

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird am Tag seiner Annahme
wirksam.

Artikel 3

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt der Europäi-
schen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. Mai 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. PAPANDREOU
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